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Verhandlungen des Reichstags vom 10. d. M.,

vie illuſtrirtes Sonntagsblatt.

Halle, den 11. Juni.

on der Bewegung zur Stärkung der8 evangeliſchen Kirche.
In den letzten Tagen haben wieder zwei kirchliche

ferſammlungen, die ne die in Berlin
nd die 7. Jahres- Verſammlung der landeskirchlichen
vangeliſchen Vereinigung in Potsdam, über
elche wir ausführliche Berichte brachten, ſtattgefunden,
je entweder ausſchließlich oder doch vorzugsweiſe die
ennende Frage der Gegenwart, die Stärkung der evan
eliſchen Kirche zu ihrem Berathungsgegenſtand gewähltatten. Die Anſichten über die einzuſchlagenden Wege

nd die aufzuſtellenden Ziele gingen allerdings zum Theil
icht unweſentlich auseinander, auch innerhalb der beiden
ßerſammlungen ſelbſt. So wies ein Redner der (die
pnfeſſionelle und poſitivuniirte Richtung vertretenden)
jerliner Paſtoral-Konferenz darauf hin, daß die welt-
chen „Nothbiſchöfe“ „doch wohl kein Jdeal wären“, daß
chon der Name „landesherrliches Kirchenregiment“ den
ſeſer Notheinrichtung anhaftenden Mangel offenbare und
daß das landesherrliche Kirchenregiment, auch das treueſte
ind beſte, „im beſten Falle nur wachſame Hüter ſtelle“,
ur ein „Nothzaun“ ſein könne während ein zweiter

Redner derſelben Verſammlung mit aller Entſchiedenheit
den Satz ausſprach: „Wie iſt ein preußiſcher evangeliſcher
zönig denkbar ohne evangeliſche Landeskirche, und eine
vangeliſche Landeskirche ohne einen Hohenzollern an ihrer
Spitze?“ Wieder ein anderer Redner derſelben Verſamm-
ung bezeichnete es aus ſeiner inneren Ueberzeugung

heraus als eine „Taſchenſpielerei der Gegner“, wenn man
behaupten wolle, daß die Rechte des Königs innerhalb
der evangeliſchen Landeskirche verringert werden ſollten,
während an einer anderen Stelle geltend gemacht wurde,
daß ein König, der als Jnhaber des landesherrlichen
Kirchenregiments nach Anhörung eines Kultusminiſters,
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im Gaſt den er nach unſerer Der beliebig ernennen und
i entlaſſen kann, Ernennungen vollzieht, doch nicht entfernt
eder er dieſelbe Macht behalte, wenn ihm nur die Wahl zwiſchen

920 einer Anzahl ihm von den kirchlichen Organen präſen
am tirter Kandidaten nur ein Einſpruchsrecht und Beſtä-
e I ägungs, Recht“ bleibt. Und ähnliche auch bei dieſen

Gelegenheiten zu Tage getretene Differenzen der Anſchau
ungen ließen ſich noch mehrfach aufweiſen.

Wir wenden dafür lieber unſeren Blick auf diejenigen
Punkte, in denen, ſoweit wir bemerkt haben, alle Redner
beider Verſammlungen einer Meinung waren, auf deren
Feſthaltung alſo die Hoffnung auf eine Verſtändigung

ten. und damit auf einen ſchließlichen Erfolg beruht. Hier
meinte j wäre einmal die Warnung vor einer Veräußerlichung der

Bewegung, ſowie die evangeliſche Siegeszuverſicht zu er
Muſik wähnen, die der Verzagtheit und der Schwarzmalerei

weithin gegenüber auf die ſtarke und ungebrochene Rüſtung der
offenen evangeliſchen Kirche hinweiſt, die jeden ver
vandten bietet. So erklärte auf der Berliner Paſtoralkonferenz
de bis I der erſte Redner, Herr Superintendent Tauſcher, daß
ür den die Mauern nicht das Heiligthum ſind“ und daß wir

ſtehe. j uns „durch die Arbeit an der Peripherie nicht das
erſten Centrum verrücken laſſen dürften Und Frhr. v. Man-
deren teuffel ſchloß ſeinen Vortrag über „Parität“ auf derdenn I ſelben Verſammlung mit den folgenden für jeden evan

eſetzten geliſchen Chriſten wahrhaft erquickenden Sätzen:
g „Und ſind wir Rom jetzt mit gebundenen Händen über

rauer M gefert Wir haben Waffen, die nicht ſchlecht ſind.
er. Wenn Staaten mit einander kriegen, prüft jeder ſeine Waffen.
te der J Jeder ſucht ſich beſſere Waffen zu ſchaffen. Unſere Waffen ſind
Wo er weder geroſtet, noch ſtumpf. Unſer Gegner hat dieſe Waffen
Falle nicht: das unverfälſchte Wort Gottes in Dr. M. Luthers deut

ſcher Ueberſetzung Und wir haben au z eine leichterei Ver J Waffe: das evangeliſche Kirchenlied. in ich in Sorgen, ſo
iß für J richte ich mich an den Lieder-Verſen auf, wie: „IJſt Gott für
lufent- mich. oder „Mir nach ſpricht Chriſtus Mit dieſen Waffen

werden wir trotz aller Disparität mit der römiſchen Kirche
fertig werden. Das walte Gott in Gnaden.“

einen Das war aber auch der Grundton der einleitenden
kennt- J Predigt des Hoſpredigers D. Rogge, der Anſprache des
hönen J Ober-Konſiſtorialraths v. d. Goltz und des Hauptvor
ſprach J trages des Konſiſtorialraths Köſtlin auf der Verſamm-
eine J Iung der Evangeliſchen Vereinigung in Potsdam. HerrBau D. Rogge wies, als auf die Hanptſache, auf den „Schatz
ehlen; J in irdenen Gefäßen“ hin, den die evangeliſche Kirche be
Fähia J ſitzt und den ihr niemand rauben kann Herr v. d. Gol
Schau J warnte vor der Verzagtheit und Verbitterung, die ſis wie J mancher Kreiſe nnerha b der evangeliſchen Kirche z be

das J mächtigen drohe und die einer Stimmung zu vergleichen
daß J ſei, wie man ſie wohl bei „alten Frauen“ antreffe; und
Art J Prof. Köſtlin ſtellte an die Spitze ſeiner Beantwortung
ich ſo J der Frage, was die evangeliſche Kirche zu ihrer Stärkung
achte Y zu thun habe, die Sätze:
eiben Nach unſerem evangeliſchlutheriſchen Bekenntniß iſt unſere
Tag Kirche weſentlich die Gemeinde der Gläubigen und überall da,

Deß wo das Wort Gottes lauter gepredigt und die Sakramente
ſich ſtiſtunosmäßig verwaltet werden. Wir haben eine Maſſenkirche,

die vielfach nicht von dem durchdrungen iſt, was die Kirche
W durchdringen ſoll. Die katholiſche Kirche iſt dadurch ſo mächtig

offen worden, daß ſich die Maſſen zu ihr halten und ihr folgen.
nerk das Beſte, was zur Stärkung nöthig iſt, bleibt

e Hirtentreue der Geiſtlichen in der Einzel-emeinde, mit einer volksthümlichen Predigt und ohne
enen rſplitterung in Dingen, die abſeits vom geiſtlichen Amte
ant gen
agen

Aungenblicks erkennen. Es war nicht bl
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Neben dieſer Betonung deſſen, was wie wir t allſeitig

als Hauptſache und Grundlage jeder auf die richtige
Stärkung der evangeliſchen Kirche bedachten Bewegung
bezeichnet wird, iſt aber auch eine nicht unweſentliche
Uebereinſtimmung betreffs derjenigen Ziele erkennbar, die,
wie Herr Superintendent Tauſcher ſagt, auf der Pe
ripherie der Aufgabe liegen. So wies Profeſſor
Köſtlin allerdings die übertriebenen Vorſtellungen zurück,
die hinſichtlich des Rechts des Landtags, in innerkirchliche
Fragen hineinzureden, verbreitet wären; er erkannte da-
gegen ebenſo, wie die ſchließlich von der Verſammlung
der Evangeliſchen Vereinigung angenommene Erklärung,
an, daß eine mildere Faſſung des ſtaatsminiſteriellen
Placets für die Beſchlüſſe der landeskirchlichen Organe
wohl erwünſcht wäre. Und ein durchgreifender Konſenſus
liegt vollends betreffs aller derjenigen Bedürfniſſe der
evangeliſchen Kirche vor, die, wie die ausreichende Ver
ſorgung übergroßer Gemeinden mit kirchlichen Kräften, die
Unterſtützung der Glaubensgenoſſen in der Diaſpora, ge-
eignete Einrichtungen für die praktiſche Vorbtldung der
künftigen Geiſtlichen 2c., mit ihrer Erfüllung a
von der Gewährung einer ausreichenden Dotation dur
den Staat abhängen.

Eine Verſtändigung über beſtimmte konkrete Ziele,
zu deren Durchſetzung 8 alle Evangeliſchen, die kirchlichen,
wie die parlamentariſchen und wie die Laienkreiſe im
Lande zuſammenſcharen, mögen dieſe Ziele auch dem
Einen nur als vorläufige und dem Anderen als abſchließende
erſcheinen, ſcheint uns alſo nicht ausgeſchloſſen. Jn
dieſer hoffnungsvollen Erwartung beſtärken uns auch die
Symptome einer brüderlichen und einträchtigen Geſinnung,
die in dieſen beiden Verſammlungen nicht fehlten, ſo wenn
ein Mitglied der Evangeliſchen Vereinigung den wohl-
thuenden Eindruck hervorhob, den „die ruhige und würdige
Haltung“ des Vorſtandes der vor einem Monat in Berlin
abgehaltenen landeskirchlichen Verſammlung auf ihn ge-
macht hätte während von anderer Seite allerdings be
klagt wurde, daß auf einer kirchlichen Konferenz ein Gegner,
der es im Grunde nicht einmal war, „durch Schlußrufe
niedergeſchrieen“ wäre. Jn Erſcheinungen letzterer Art,
in der Schärfe der innerhalb der evangeliſchen kirchlichen
Kreiſe beſtehenden Parteigegenſätze wird der aufrichtige

reund dieſer Kirche aber allerdings die rer des
oß ein Wort von

einem freieren und höheren Standpunkt aus, ſondern auch
ein Beweis für einen politiſch geſchulteren Blick, wenu
in der letzten Wochenüberſicht der „Kreuzztg,“ ſelbſt dem
Proteſtantenverein, wofern er an dem gemeinſamen Werk
mitarbeiten wolle, für die Durchführung dieſer Spezial-
aufgabe unbefangen die Hand entgegengeſtreckt wurde.
Denn wenn etwas jede Ausſicht e Erfolg, ſelbſt einen
Erfolg der beſcheidenſten Art, ausſchließt, dann könnten
es nur die Gehäſſigkeiten der inneren Befehdung
namentlich in der Preſſe ſein, die von dem Lager der
Rechten nach dem der Evangeliſchen Vereinigung und
umgekehrt hinüberfliegen, die den Verdruß aller
ſolchem Gezänk abgeneigten politiſchen Kreiſe
erregen müſſen, und die wir dringend bitten möchten
wenigſtens ſo lange einzuſtellen, bis die gemeinſame
Arbeit aller Freunde der evangeliſchen Kirche
uns an das Ziel geführt hat und der getrennte Marſch
in anderen Dingen, wenn es denn ſein muß, w eder von
neuem beginnen mag.

Politiſche Mittheilungen.

Der Kaiſer. Ueber das Befinden Sr.
Majeſtät leſen wir im „Reichs-Anzeiger“: Se. Maj. der
Kaiſer und König haben die letzten Tage, von
krampfhaften Unterleibsbeſchwerden vielfach
beunruhigt, faſt ausſchließlich im Bette zuge-
bracht. Auch hat ſich eine katarrhaliſche Rei-
zung der Augenlider hinzugeſellt. Der „M.
wird über das Befinden des Monarchen geſchrieben: „Der
Wunſch des Kaiſers, während ſeines Unbehagens, deſſen
Dauer nicht zu bemeſſen iſt, die kronprinzliche Familie in
ſeiner Nähe zu wiſſen, kann nicht unberückſichtigt bleiben,
und früheſtens wären Entſcheidungen über die Abreiſe
des Kronprinzen zeſſin nachdem die Aerzte über den
Beginn der n ur in Ems feſte Beſtimmungen
getroffen haben. ür jetzt iſt der Kaiſer nicht kräftig
genug, um einen vollen Tag unterwegs ſein zu können.“

Die auf Donnerſtag anberaumte Konſultation
zwiſchen Dr. Mackenzie und den deutſchen Aerzten
über des Kronprinzen Halsübel wurde nach der „V.
Z.“ auf geſtern Feitag verſchoben, weil Prof. Virchow's
Bericht über die mikroſkopiſche Unterſuchung der von
Dr. Mackenzie entfernten Gewächstheile nicht eingegangen
war. Dr. Mackenzie wurde vorgeſtern zum Kaiſer be-fohlen, der ihn wegen ſeiner Heſſerteit ebenfalls um Rath

befragte. Nach der „Köln. Z.“ hat der Heröe von
Bedfort dem Kronprinzen ſein Schloß „Norris Caſtle“
auf der Jnſel Wight zur Verfügung geſtellt, falls der
ſelbe nach dem Jubiläumsfeſte dort ſeine Heilung ab-
warten ſollte. Die K. Z. will auch wiſſen, daß die ope-
rativen Einſchnitte, wie ſolche jetzt ſchon zweimal ſtattge-funden haben, vorausſichtlich noch mehrmals in Pauſen

von je 14 Tagen vorgenommen werden ſollen, um ſo
ſchneller den Sitz des Uebels, die Wucherung, wegzu-
räumen.

Der Reichstag erledigte die erſte Leſung die Ernennung
und Beſoldung der Bürgermeiſter und Beigeordneten. Während

179. Jahrgang.

drei elſaßlothringiſche Abgeordnete das Geſetz, in welchem ſie
einen Akt der Rache wegen der letzten Reichstagswahlen in
Daß oſhringen glaubten erblicken zu ſollen, gehe t bekämpften
und die Reden des Centrums und Freiſinns gleichfalls
egen den Entwurf als eine bureaukratiſche Maßregel aus
prachen, wurde derſelbe von den Abgg. Dr. v. Cuny (nat.lib.)und v. Kardorff (Deutſche Reichspartei) im Sinne der Aus

führungen der Vertreter der Reichsregierung befürwortet. Da
das Haus einen Antrag des Abg. Dr. Windthorſt (Centr.) auf
Verweiſung an eine Kommiſſion ablehnte, ſo wird die zweite
Leſung der Vorlage, welche Staatsſekretär v. Puttkamer als
nothwendigen Akt der Abwehr gegen die bei den letzten Wahlen
in ElſaßLothringen zu Tage getretene ſt ropaganda
charakteriſirte, im Plenum ſtattfinden. Die nächſte Sitzung zur
Berathung der Arbeiterſchu t der Poſtdampfernovelle und
der Vorlage betr. den Ausſchluß der Oeffentlichkeit bei Gerichts
verhandlungen findet Sonnabend 10 Uhr ſtatt.

Die „Kreuzztg.“ meint heute, die Zuckerſteuer-
vorlage nach den Kommiſſionsbeſchlütſſen, welche bekannt
lich mit der Regierungsvorlage im weſentlichen überein-ſtimmen, werde die h der konſervativen Frak-
tion nicht finden. Zugleich haben die beiden konſervativen
Fraktionen zu der zweiten Leſung in der Kommiſſion,
welche geſtern Abend ſtattfand, eiue Reihe tiefeinſchneiden
der Abänderungsanträge geſtellt.

Auf ein Huldigungsſchreiben des ultramontanen
Komitees in Elberfeld-Barmen hat der Abg. Windthorſt
geantwortet: „Wir müſſen in geſchloſſener Reihe den bis-
herigen Weg unverdroſſen fortſetzen; wir dürfen nicht
ruhen, bis die volle Freiheit der Kirche errungen iſt.“

Nach dem amtlich feſtgeſtellten Reſultat der Reichs
tagswahl vom 6. Juni für den 4. oberbayeriſchen Wahl-
kreis erhielt der Brauereibeſitzer Ponſchab (Centrum) 8012
Stimmen, der Gutsbeſitzer Freiherr v. Cetto (gemäßigt-liberal)
1360 St. erſterer iſt ſomit gewählt. woDie Arre badif che Kammer nahm einſtimmig
ſämmtliche Anträge der Regierung in Betreff des Aus-

baues des r r an.Dem elſäſſiſchen Reichstagsab geordneten
Lalance iſt am 9. ein Ausweiſungsbefehl zugeſtellt wor
den, Mühlhauſen innerhalb 48 Stunden zu verlaſſen.

Frankreich. Ueber den neuen Unterrichts
miniſter Spuller ſchreibt man dem „Badiſchen Be
obachter“: Für uns hat es nicht geringes Jntereſſe, daß
der neue Unterrichts- und Kultusminiſter Spuller aus

ſtammt. Sein Vater war in dem erwähnten
Dorfe Kronenwirth und Metzger, und bis auf den heu

tigen Tag leben dort und in Riegel noch Anverwandte
des franzöſiſchen Miniſters. Während ſeiner Studienzeit
machte er die Bekanntſchaft Gambetta's, dem er bis zu
ſeinem Tode ein intimer Freund war. Nach dem Kriege
von 1870 trat er in die Redaktion der „République
frangaiſ wurde 1876 Abgeordneter von Paris und im
Miniſterium Gambetta (November 1881 bis Januar 1882)
Unterſtaatsſekretär. Seit dem Tode Gambetta's iſt er,
wenn auch nicht das hervorragendſte, ſo doch jedenfalls
eines der hervorragendſten Mitglieder der opportuniſtiſchen
Partei. Augenzeugen verſichern, daß ſein Ausſehen das
eines behäbigen Breisgauer Gymnaſialprofeſſors iſt. Der
dem Namen nach katholiſche Spuller war früher ein en
ragirter Kulturkämpfer, wandelt aber jetzt, ſei es aus
beſſerer Einſicht oder Politik, auf milderen Bahnen. We
nigſtens hat er noch jüngſt ſich mit einer gewiſſen Wärme
für die Aufrechterhaltung des Konkordates ausgeſprochen
auch kann es nicht unbemerkt bleiben, daß Paul de Caſ
ſagnac, der früher vielfach unter der Spitzmarke „Baden
ſer“ Spuller befus befehdete, diesmal in ſeiner „Autorité“
eine höchſt gelaſſene Sprache gegen ihn führt. Spuller
iſt jedenfalls ein Mann von nicht unbedeutenden juriſti-
ſchen und volkswirthſchaftlichen Kenntniſſen.

Rußland. Die Geſetze betreffend die Erhöhung der
Stempelſteuer und der Tabaksacciſe ſind veröffentlicht
worden. Nach dem am 10 veröffentlichten Geſetz iſt der aus
ländiſche Blättertabak, Rollen- und Stengeltabak mit einem

chutzzoll von 15 Rubel 40 Kopeken Gold pro Pud belegt
worden und ferner der Einfuhr oll auf Rauch- und
Schnupftabak um 30, auf Cigarren und Cizarretten um 33

Procent erhöht. 4Großbritannien. Der Kreis von Fürſtlichkeiten,welcher zur Fkgunabwe an dem fünfzigjährigen Reierungsjubiläum der Königin von England nächſt
olgende Woche in London verſammelt ſein wird, iſt ein ſo

zahlreicher, daß die oberſten Hof-Würdenträger ihres ganzen
Kombinationstalents und Ueberblicks bedürfen, um ihre
Arrangements ſo zu treffen, daß für e der erwarteten
hohen Gäſte angemeſſene Wohnung beſchafft wird. Ueber
Buckingham Palace ſelbſt, die Londoner Reſidenz der Königin,
iſt bereits vollſtändig disponirt. Daſſelbe iſt der Fall mit
Marlborough Houſe und Clarence Houſe; und weil dieſe
Schlöſſer längſt nicht hinreichen, um allen fürſtlichen Feſttheilnehmern Unterkunft zu gewähren, ſo hat das engliſche of
marſchallamt weitere Räumlichkeiten in den Hotels und ſogar
in Privathäuſern acquiriren müſſen. So iſt zur Aufnahme von
Gäſten der Königin Seitens des Hofmarſchallamts beinahe das

anze Buckingham Palace Hotel gemiethet worden, ferner eine
eihe von Zimmerfluchten im Alexandra Hotel an der Ecke

des Hydeparks, im Grosvenor Hotel an der ViktoriaStation,
im Viktoriahotel, an der gleichnamigen Straße belegen, ſowie
im AvenueHotel, Northumberland Avenue. Der Kronprinz
und die Kronprinzeſſin des deutſchen Reichs und von Preußen
nehmen bei der Königin Vektoria in Buckingham Palace Wohn
ung, desgleichen die Mehrzahl der zu den Feſtlichkeiten erwar-
teten gekrönten Häupter. Prinz Wilhelm nebſt Gefolge nimmt
ſein Abſteigequartier in Spencer Houſe, St. James's, der
Stadtwohnung Earl Spencers. Der König von Grtechenland,
der ohne ſeine Gemahlin, aber in Begleitung ſeines älteſten
Sohnes eintrifft, genießt die Gaſtfreundſchaft des Prinzen undder Prinzeſſin von Wales in Mar'borough Houſe, zuammen
mit dem däniſchen Königspaar. Mehrere der fürſtlichen Feſt
theilnehmer werden ſich in London nur ganz kurze Zeit auf
halten, ſo der Kronprinz Erzherzog Rudolf von Oeſtecrreich-
Ungacn, welcher am Sonnabend, den 18., in London eintrifft
und am folgenden Donnerſtag wieder abreiſt; auch die Herzöge
von Edinburgh und von Connaught werden die Dauer ihres
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Stadt. Von Silcher's Garten aus ſetzte ſich der Zug in Be
wegung und mit klingendem Spiele zog die ſtattliche Schaar von
00 Studenten in ſchwarzen und weißen Mützen in die Stadt
ein. An der Spitze jeder Verbindung ſchreiten die Chargirten
n vollem Wichs. Prächtig entfaltet ſich im Strahl der Abend-
vnne die ſchwarzweiß goldene Trikolore der 3 Fahnen. Der
Fubel der Bevölkerung iſt groß. Aus vielen Fenſtern werden

ige Blumenſträußchen von ſchöner Hand herab eworfen und
nter fröhlichem Mützenſchwenken aufgefangen. Auf dem Markt-
platz zu, Füßen des Lutherdenkmals, ward Halt gemacht, und
Jald erſchollen die markigen Klänge des Liedes: „Ein feſte

iſt unſer Gott“ aus dem Munde der jugendfriſchen
enſöhne, die ſich begeiſtert um das Standbild des deutſchen

Gottesmannes geſchaark hatten. Hierauf ergriff der Leipziger
eter das Wort. „Luther, ein wahrer Geiſtesheld, ein

Held durch Demuth vor ſeinem Gott und deshalb durch Un
erſchrockenheit gegenüber dem Urtheil der Menſchen ſoll auch
dem Wingolf ein Vorbild ſein in der rechten Ausdauer und im
Feſthalten an dem wozu er ſich der Außenwelt Segrüner be
kennt. Dies war der Sinn der Rede. Nach Geſang des
Hundesliedes: „Es ſteht auf feſtem Grunde ein feſtes Haus ge
haut wurde der ckmarſch angetreten und zwar in bunter
Reihe, indem die 3 Fahnen neben eigander an der Spitze des

angen Zuges wehten. Bei dem Elſterthore machte der Zug
ehrt und marſchirte durch mehrere Gartenſtraßen dem Kom-

mers-Lokal, Silcher's Reſtaurant zu, um endlich paarweiſe
unter gekreuzten Klingen der Chargirten in den Feſtgarren ein
zuziehen. Den feierlichen Kommers, der natürlich den Höhe-
punkt des Feſtes bildete leitete Herr stud. jur. Groos, als
Vertreter des Vororts Halle. Jn ſeiner Eröffnungsrede be
tonte derſelbe die Bedeutung des Tages für das Zuſammen-
ſtehen der einzelnen und ſprach ſodannden anweſenden Feſtgäſten den herzlichen Dank der Korporation
aus für das freundliche Entgegenkommen, das Aller Herzen ſo
wohlthuend berührt hatte. Namentlich galt ſein Dank den
Damen, die durch ihre reichen Blumenſpenden dem Feſtzug ein
ſo originelles Gepräge gegeben hatten daß er Allen in unver-
geßlicher Erinnerung bleiben wird. Eine ſchwungvolle Kaiſer
rede entflammte ſodann die Herzen zu patriotiſcher Begeiſte
rung, die ihren ſchönſten Ausdruck fand in der Feier des
„Landesvaters“. Wer jemals den „Landesvater“ mitgefeiert
hat, der weiß, welche Gefühle ſich dabei in der Bruſt des deut
ſchen Studenten regen, wenn er Hand in Hand mit dem Bruder
ſeinem Fürſten Treue gelobt Das Gaudeamus bildete den
Schluß des Kommerſes und hell klirrten noch einmal die Speere
zuſammen nach dem Takt des friſchen Liedes. Am folgenden
Tag vereinigte ein ſolenner Frühſchoppen, gewürzt durch heitere
Vorträge und wohlgelungene Fuchsaufführungen, die Korporatio-
nen zum letzten Mal. Die Abſchiedsſtunde brach nur zu früh
herein für die, die ſich vielleicht nach längerer Trennung ſo
ſchnell wieder aneinandergeſchloſſen. Alle aber, die Theil neh-
men konnten an dem fröhlichen Feſte, werden der ehrwürdigen
Lutherſtadt ſtets ein freundliches Andenken bewahren.

Erfurt, 10. Juni. (Verſchiedenes.) Die Feier der
goldenen Hochzeit beging heute das Tünchermeiſter Andreas
Pinzelſche Ehepaar. Die Brautlente, welche ſich ungeachtet
ihres hohen Alters nod einer ſeltenen Rüſtigkeit erfreuen, haben
ſechs Kinder und dreißig Enkel am Leben. Ein unbeka nter
Reiſender, welcher vor eſtern im Warte gaale des hieſigen Bahn-
hofes von einem plötzlichen Tode überraſcht wurde, iſt heute als
der Bäckermeiſter Albert Dietſch aus Kranichborn recog-
noscirt worden. Der Arbeiter Kroll von hier, welcher nach
einer im Berliner Tageblatt und anderen Zeitungen ent-
halten geweſenen vollſtändig erfundenen Correſpondenz aus Er-
furt ſeine Frau niedergeſtochen und anderen Perſonen mehr oder
minder erhebliche Stichwunden beigebracht h ben ſollte, hat bei
der Königlichen Staatsanwaltſchaft die Verfolgung der An
gelegenheit beantragt. Für die zweite die jährige Schwurge-
richtsſeſſion, welche am 11. n. M. beginnen ſoll, iſt eine fünf
tägige Dauer in Ausſicht genommen.

Defſau, 9. Juni. (Die Kirchengemeinde) für das
Herzogthum vom 6. Februar 1875 hat beſtimmt, daß
das Amt der gewählten Aelteſten und der Gemeinde-
vertreter ſechs Jahre dauert. Von drei zu drei Jahren
ſcheidet die Hälfte aus. Die Ausſcheidenden ſin wieser wähl
bar und bleiben jedenfalls bis zur Einführung ihrer Nachfolger
im Amte. Der Austritt wird durch die Dienſtzeit, das eche
mal durch Auslooſung beſtimmt. Auf Grund dieſer gſetzlichen
Vorſchrift fand im Sommer des Jahres 1875 im ganzen Lande
die Wabl von Gemeirndekirchenräthen ſtatt. deren Amtsdauer bis
in das Jahr 1881 reichte. Es fanden in dieſem Jahre wiederum
allgemeine Wahlen ſtatt, und die damals Gewählten ſcheiden in
nächſter Zeit aus, da wiederum eine ſechsjährige Amtsperiode
zu Ende geht. Das Conſiſtorium hat deshalb vor Kurzem
angeordnet, daß die im laufensen Jahre erforderlich
werdenden Neuwahten für die im Jahre 1881 eingetretenen
Kirchenälteſten und Gemeindevertreter rechtzei.ig vorzunehmen
ſind Ja Ausführung dieſer Anordnung der kirchlichen Ober-
behörde hat eine Anzahl von Gemeindekirchenräthen bereits die
Wählerliſten aufgeſtellt und in den letzten Tag n öffentlich
ausgelegt. Wem daran liegt, ſein kirchliches Wahlrecht aus
üben zu können, hat durch Einſichtnahme der Wählerliſte ſich
davon zu überzeugen, ob ſein Name in die Liſte eingetragen iſt.
Die Auslegungsfriſt erſtreckt ſich auf vierzehn Tage, nach deren
Ablauf Einwendungen gegen die Wählerliſte nicht mehr erhoben
werden können. Die eingehenden Beſchwerden hat der Gemeinde-
kirchenrath zu prüſen und geeigneten Falls die Liſte zu berichti-
gen; gegen einen abiehnenden Beſcheio ſteht dem dadurch von
der Wahl Ausgeſchloſſenen binnen 14 Tagen die Berufung an
das Conſiſtorium zu. Durch Einlegung dieſer Berufung wird
die anſtebende Wahl nicht aufgehalten. Zwiſchen dem Ende der
Berufungsfriſt und dem Tage der Wahl müſſen mindeſtens 14

Tage in der Mitte liegen. (M.
Perſonalien.

Dem Oberförſter Stumpf zu Grünhaus, Reg. Bez.
Stettin iſt der R. A.O. 3. Klaſſe m. d. Schl.; dem Kapitän-
Lieut. Siegel, kommandirt zur Admiralität, der R. A.O. 4. Kl.;
ſowie dem Zeug- Hauptmann a. D. Ruperti zu Hannover, bisher
bei der 3. Art.DepotJnſp., und dem Spediteur und Stiſts
L Puchter Julius König zu Erfurt der Kr.-O. 4. Klaſſe ver

en.

Gerichtszeitung.
Aus Metz wird dem „Frankf. Journ.“ unterm

7. d. M. gemeldet: Jn der heutigen Sitzung der Straf-
kammer wurde der frühere Notar zu Remilly, Adolf
Gandar, wegen Unterſchlagung im Amte in ſechs
Fällen zu einer Gefängnißſtrafe von 3 Jahren verurtheilt.
Gandar hatte anfangs ein bedeutendes Vermögen von
faſt einer Million Mark beſeſſen und ſeine Lebensweiſe
war eine durchaus einfache zu nennen. Wenn der nahe
den Sechzigern ſtehende Mann von Fall zu Fall zur
Unterſchlagung von ihm anvertrauten Geldern gekommen
iſt, ſo dürfte zur Milderung vielleicht ſeine an eine wahre
Stupidität grenzende Vertrauensſeligkeit dienen, mit der
er einem gewiſſen Gariolli in Paris, der ihm irgend eine
en vorſpiegelte, die Gandar ſpäter auszunützen

offte, nahezu eine Million Franken vorſchoß! Ein anderer
chuldner Gandar's iſt der frühere e Reichs

tags Abgeordnete Pougnet, welcher mit der Summe von
600,000 Mk. in Gandar's Büchern ſteht. Pougnet, der
ganz bedeutende naturhiſtoriſche Sammlungen beſaß, iſt
vor Kurzem in Konkurs gerathen und nach Frankreich
r wo er gegenwärtig in Paris ſtudirt, mit der

bſicht, ſich als Profeſſor der Naturwiſſenſchaft zu
abilitiren. Abgeſehen von dieſen beiden großen Poſten,

tehen in dem Gandar'ſchen Konkurs ungefähr 800,000 Mk.
ktiva etwa 2,000, Mk. Paſſiven gegenüber; vondem Verluſt ſind, wie gewöhnlich in ſolchen Fällen,

eine Maſſe kleiner Leute betroffen, die zum Notar als
ihrem Bankier ihre ſfauer erworbenen Erſparniſſe getragen
hatten. Gandar war Mitglied des Bezirkstages von
Lothringen. Jn derſelben Sitzung wurde ein Gold-
arbeiter wegen Ausſtellens einer Broncefigur, eine an
Bruſt und Armen gefeſſelte Alſatia vorſtellend, zu 40 Mk.
Strafe verurtheilt.

A. Meiningen, 9. Juni. Vor dem Schwurgericht hatte
eſtern ſich der Tiſchler Reinhold Friedrich Voigt aus Herren-ßef wegen Körperverletzung mit nachfolgendem Tode zu

verantworten. Am 19. Dezember v. J. war in Herrenhof Aus
ſchußwahl zur Gemeindevertretung. Jn Folge deſſen waren die
Gemüther erhitzt und man kneipte bis in die ſpäte Nacht. Jm
Lippmann'ſchen Gaſthofe ging es insbeſondere hoch her, denn
dort hatte die Wahl ſtattgefunden. Die Wogen der Unterhalt-
ung über die Wahl gingen unter den Anweſenden von einem
zum anderen Zimmer. Der Metzger Sitz, welcher Jagdpächter
war, während Voigt, der Angeklagte, die Jagd beaufſichtigte,
wurde beſonders ecregt, ſchimpfte und ſchrie: „Jch ſchlage Ales
todt!“ Er ſchlug auf den Tiſch, an dem Voigt ſaß daß dieGläſer herunter ſtelen, und geberdete ſich wie ein Wüthender.
Sitz ging auf Voigt zu und verſetzte ihm einen Stoß auf deſſen
Frage, was er gegen ihn habe, erwiderte Sitz: „Gegen Dich
nichts, aber gegen Deinen Bruder!“ Sitz ging zurück, kehrte
wieder um und h dem Voigt abermals einen Stoß, daß
dieſer mit der Bank ümfiel. Voigt verſetzte darauf dem Sitz
mit der Tab akspfeife einen Schlag auf den Kopf. Beide
rangen dann mit einander, wurden auseinandergeriſſen und
gingen nach Hauſe. Nach 4 Tagen mußte Sitz ſich zu Bett
legen und am erſten Weihnachtsfeiertage verſtarb er, Der
Schlag mit der Tabakspfeife hatte die linke Kopfſeite des
Sitz in der Schläfegegend getroffen und die Gehirnhaut, wie
den an dieſer Stelle veſonders ſchwachen Schädel verletzt. Von
dem Pfeifenkopfe war auf ſeltſame Weiſe der ſog. Knopf im
Schädel ſtecken geblieben, der erſt bei der Obduktion entfernt
wurde. Die Sachverſtändigen waren der Anſicht, daß dadurch
der Tod herbeigeführt ſei, doch hätte bei ſofortiger ärztlicher
Behandlung möglicherweiſe ein glücklicher Verlauf eintreten
können. Die Geſchworenen verneinten die Schuldfrage, worau
die Freiſprechung erfolgte.

Der Mörder Thiem in Breslau hat bei dem Ver-
her in cyniſchſter Weiſe das Geſtändniß abgelegt, in der
Nacht nach dem Himmeifahrtstage den Nachtwachmann Zimmer
mann getödtet und Andere verwundert zu haben. Wie ſich nach
träglich herausſtellt, hat Thiem bei der geſtrigen Haftnahme
durch Schüſſe im Ganzen drei Perſonen verwundet.

Sumoriſtiſches.
Frau v. X. Heute traf ich eine Bettlerin, welche wirk

lich mitleiderregend ausſah. Frau v. Y. Nun, Sie haben ihr
doch geholfen? Frau v. X.: Allerdings, ich gab ihr ein Bänd-
chen meiner lyriſchen Gedichte, welche ſie doch wenigſtens
im Unglück tröſten können.

Diplomatiſch. „Sag mal Elſe, bekommſt Du denn
auch ſo langweilige Bücher aus der Veihbibliothek?“ „O,
nein, ich ſchicke immer Papas Burſchen hin und laſſe beſtellen,
er möchte was recht Pikantes für den Herrn Major

en.
Verfehltes Kompliment. Dame: „Sie finden mich

alſo wirklich hübſcher als meine Freundin?“ Herr: „Sie ſind
zu beneiden. Sie ſind die ſchönſte Dame meiner Bekanntſchaft:;
Sie haben den herrlichſten Wuchs, das leuchtendſte Auge und
en ſchönſten Mund weit und breit.

Lotterie.
Danzig, 9. Juni. Bei der heute begonnenen, am 11. d.

zu Ende gelangenden, Ziehung der II. Lotterie zum Beſten des
Ausbaue und der Ausſchmückung der Marieabucrg ſind fol
gende größere Gewinne „ezogen worden: 1 Gewinn von 6000
auf Nr. 136958, 1 Gewinn von 3000 auf Nr. 5832, 7 Ge
winne von je 600 auf Nr. 81337, 94051, 213846, 231207,
255531, 269639, 295461, 9 Gewinne von je 309 auf Nr. 8127,
97906, 109871, 128010, 140677, 172398, 186969, 188949, 217192,
18 Gewinne von je 150 auf Nr. 26415, 65934, 115172, 117368,
122777, 131910, 141756, 144298, 144351, 218067. 229624, 237634,
259593, 266686, 277071, 315360, 345194, 346150.

Vereine und Verſammlungeu.
Evangeliſcher Verein der Guſtav-Adolf-Stift-

ung. Der Centralvorſtand in Leipzig magt bekannt, daß die
diesjährige (41.) Hauptverſammlung des Geſammtvereins in den
Tagen vom 13. bis 15. September in Nürnberg ſtaitfinen
werde und ladet Mitg ieder und Freunde des Vereins zu zahl-
reichem Beſuche ein. Anträge, welche auf der Verſammlung zur
Berathung gelangen ſollen, ſind bis Mitte Juli, beabſichtigte
Vorträge ader ſpäteſtens bis 1. September beim Centralvor-
ſtand in Leipzig anzumelden.

Jagd, Sport, Spiel.
Jnternationales Radwettfahren. Wien 9. Juni

Das heute vom Wiener Rennoerein für Radfahrſport verag-
ſtaltete Frühjahrs-Meeting hatte einen vollen ſportiiche Erfolg.
Die diesjährigen Propoſitionen des Wiener Rennvereins für
Radfahrſport hatten auf die Clubs und die Rennfahrer eine be
deutende Anziehungskraft ausgeübt; insbeſondere waren es die
beiden Meiſterſchaften auf dem Bicycie und Tricycle jowie das
Hauptfahren (Zehn-Kilometer-Renneg), welches nicht nur die
bedeutendſten Velocipediſten Oeſterreich-Ungacns, ſondern auch
mehrere Fahrer erſter Claſſe aus Deutſchland und der Schweiz
zur Concurrenz aneiferte. Die Meiſterſchaft Oeſterreichs auf
dem Sichcle errang Herr Aichele vom Züricher Bicycle-Club,
während diejenige auf dem Trichele ſowie der Wand rpreis und
der Preis im Zehn-Kilometer- Rennen von den Oeſterreichern,
re pectiwe Wienern behauptet wurden.

Am 3. Juli wird eine Gautour der Radfahrer des
Gauverbandes Nr. 18, wozu ca. 900 Mitglieder zählen, nach
Zerbſt ſtattfinden. Zu Ehren der erſcheinenden Gauverbands
Mitglieder beabſichiigt der dortige Radfahrer Verein ein großes
Radfahrerfeſt mit einem Wettkampf im Solo, Duett- und
TerzeitKunſtfahren zu veranſtalten. Als Ehcrenpreiſe für die
Sieger ſind Werthgeſchenke und Medaillen im Geſammtwerthe
von ca. 400 ausgeſetzt und zwar 2 Preiſe für die Solo, 2
Preiſe für die Duett- und 2 Preiſe für die TerzettTouren.
Das Preisrichteramt wird nur aus Radfahrern auswärtiger
Kluds beſtehen.

Eiſenbahnen, Kanäle, Tunnels.
Unter dem 31. v. Mts. hat Miniſter Maybach die ihm

unterſtellten Eiſenbahndirektoren veranlaßt, dem Bahn-
dienſtperſonal „beim Beginn des ſtärkeren Reiſeverkehrs“
die im Jntereſſe des reiſenden Publikums, beſonders auch wegen
ſchonender Behandlung des Reiſegepäcks, gegebenen Beſtimm-
ungen erneut in Erinnerung zu bringen.

Juduſtrie, Handel und Finanzen.
Die Reichsbank hat den Discoat für Wechſelan-

käufe an offenem Markte auf 25/, erhöht.
Die Direktion der Braunſchweigiſchen Jutefabrik

theilt dem „B. B.C.“ mit, daß die bisher bekannten Ecgebniſſe
des laufenden Geſchäftsjahres eine gegen 1885—86 nicht uner
beb l günſtigeren Betriebsgewinn erwarten müſſen.

achdem die Umwandlung der bisherigen 3igen Antwerpener Staatsſchuld in eine neue 2ige Anleihe von
183 Millionen Francs durchgeführt worden, hat ſich das Bank
Konſortium, welches mit dieſer Operatiog betraut war, aufge-
löſt. Der Gewinn der Unternehmung, 3,07 Fr. per Obligation,
gelangt vom 16. Juni ab zur Vertheilung.

Londoner e er ialge hat der Aufſichtsrath der
Robel Dynamit e-Truſt- Company die Dividende für das
Ende dieſes Monats ablaufende erſte Geſchäftsjahr auf 5 frei
von Einkommenſteuer feſtgeſetzt.

Die Süd amerikaniſche Coloniſations-
Geſellſchaft zu Leipzig beſchloß in der geſtrigen

außerordentlichen Generalverſammlung einſtimmig die Er
höhung des Grundkapitals bis zum Betrag von 500000
Mk. Die neuen Aktien participiren am Dividendenge-
nuſſe vom 1. Jan. d. Js. an.

s Die Aktienbangeſellſchaft in Erfurt vertheilt pro
1886 eine Dividende von 5 pro Aktie zu 300 Nominal-
werth.

Wie die „Köln. Zeitung berichtet, iſt eine Handels
geſellſchaft für den einheitlichen Abſatz vonrheiniſch-
weſtfäliſchen Kohlen in der Das Kapital hierzu iſt im Betrage von 20 bis 25 Millioen Mark bereit,
wenn die Zechen in die Geſellſchaft eintreten dürfen. Der Ver-

und ſetzte eine Kommiſſion ein, welcher auch der Abgeeg n Dieſe gonnen oll in Ver
handlungen mit erliner und Kölner Finanziers treten und die
Ausarb eitung mehrerer Statuten übernehmen.

Das Deutſche Tageblatt ſchreibt: „Welches iſt
der Werth eines Hektoliters Spiritus in Ber
lin nach den entſcheidenden Commiſſionsbeſchlüſſen? Bei
Zugrundelegung des früheren durchſchnittlichen eltmarkt
reiſes von 20 .4 kalkulirt ſich der Preis wie folgtWellmarktpreis abzüglich Fracht bis Hamburg 19 .4.

Dazu Exportvergütung 48 .4 30 ergiebt 67 Mark
30 Pfengige für das Hektoliter Alkohol. Zur
Zeit iſt der Weltmarktpreis erheblich höher und iſt daher
der entſprechende Betrag (das Mehr als 20.4) dem Ge
S zuzurechnen. Auch für ſpätere Termine
dürfte die Betriebseinſchränkung eine Preisſteigerung zur
Folge haben.“

ein für die bergbaulichen Jntereſſen des e

Concursſachen, Zahlnngsſtockungen 2c.
Die geſammten Verbindlichkeiten der in Zahlungsſtockung

gerathenen Magdeburger Zuckerfirma Bruno Weibe-
zahl betragen nach einer Mittheilung der „H. B. H. 900
Mark, wovon auf Forderungen von Zuckerfabriken 450 000
Mark entfallen. Das Moratorium gilt bis Ende Dezember
10 Prozent werden jetzt baar bezahlt, der Reſt am Schluſſe des

Jahres. ßJ m Die mit Weſtindien arbeitende, ſeit 1872 beſtehende
Londoner Firma Shove u. Company ſtellte nach Meldun
der Voſſ. Zig. ihre Zahlungen in Folge des Falliſſement
ihrer Korreſpondenten in Trinidad ein.

Schiffsverkehr und Seeweſen.

Bremen, 10. Juni. Die Paſſagiere des geſtrandeten
Dampfers „Oder“ ſind am 8. Juni mit dem italieniſchen
Dampfer „Raffaele Rubattino“ von Aden weiter befördert
worden.

Hamburg, 10. Juni. Der Poſtdampfer „Leſſinder n Pagketfahrt Aktiengeſellſchaft iſt,
von Hamburg kommend, heute Morgen 7 Uhr in NewYork
ei Zgetroffen.

D London, 10. Juni. Der UnionDampfer „Moor“
iſt geſtern auf der Ausreiſe in Capetown ange-
kommen.

Telegraphiſche Depeſchen.
Berlin, 11. Juni. Halsübel des e Werten

Die Unterſuchung Virchows hat das Ergebniß der erſten,
vor ungefähr drei Wochen ſtattgehabten Unterſuchung eines
Partikelchens lediglich beſtätigt, daß es ſich um durchaus

keineswegs krebsartige Wucherung
andelt.

Berlin, 10. Juni. Die Kommiſſion des r
für die Gebührenordnung der Rechtsanwälte
ſchlägt vor: Der Reichstag möge den Bundesrath um
Vorlage eingehenderen Materials angehen und
vorerſt die Detailberathung des Entwurfs ablehnen.
Die Freiſinnigen beantragen zur Branntweinſteuer die
Aufhebung des Kaffeezolles.

Kiel, 10. Juni. PrinTorpedoboots Diviſion r
Viktoria nach London gehen.

Koburg, 10. Juni. Die Herzogin von Edinburg iſt
über Stuttgart nach England abgereiſt.

Wien, 10. Juni. Die „Neue Freie Preſſe“ meldet,
in Uesbegh (Neutraer Komitat) fanden heute Nacht
in Folge der Wahlagitation antiſemitiſche Unruhen
ſtatt, wobei das Militär einſchreiten mußte. 3 Perſonen
wurden getödtet und 5 verwundet.

Wien, 10. Juni. Aus London liegt die Meldung
vor, daß der Sultan in letzter Stunde Schwierigkeiten
bezüglich der Ratifikation der egyptiſchen Konvention
erhebt. Die Aktion des franzöſiſchen und ruſſiſchen Bot-
We in dieſer Sache ſcheint ſomit einen gewiſſen Er

olg zu haben. edieſe Aktion nicht unterſtützt. Die neue Miniſterkriſe in
Serbien ſoll hauptſächlich durch finanzielle Schwierigkeiten
hervorgerufen ſein, welche Garaſchanin bewogen, ſeine
Demiſſion zu geben.

Paris, 10. Juni. Gutem Vernehmen nach wird
General Boulanger am 1. Auguſt zum Komman-danten des 17. Armeekorps, de Generalkommando

ſich in Toulouſe befindet, ernannt werden.
Paris, 10. Juni. Nach den Döébats hat Flourens

die franzöſiſchen Botſchafter angewieſen, die Kabinete der
Großmächte zu informiren, daß Frankreich die Bedingungen
der ihm offiziös bekannt gegebenen engliſch-türkiſchen Kon
vention nicht annehmen könne und daß zu prüfen ſei, ob
die Stipulationen derſelben als die Baſis für Verhand
lungen von Kabinet zu Kabinet oder für eine Konferenz
dienen könnten.

Brüſſel, 10. Juni.

Heinrich wird mit der
ubiläumsfeier der Königin

mehr von offiziöſer Seite dementirt.
Rom, 11. Juni.

nung, da ſie mit Niemand im Kriege ſei.
nicht und wolle nicht wiſſen, was der Vatikan
denke. Die Regierung werde das durch Plebiscite ſank
tionirte nationale Recht nicht antaſten. Jtalien ge
höre ſich ſelbſt und habe nur ein Oberhaupt: der

ſeln hat die Befeſtigungen der Jnſel Tapul genommen.
Der Führer der Aufſtändiſchen iſt getödtet, die Jnſel hat
ſich unterworfen.

Athen, 9. Juni. Der König und diez Königin ſind
ins Ausland abgereiſt.

Die Meldung vom Abſchluß
einer Kanonenlieferung der hieſigen Regierung mit
Krupp in der Höhe von 16 Millionen Francs wird nun

Die Botſchafter der Centralmächte haben

(Privattel. der Hall. Ztg.) De
ger kommen. Crispi erklärte, die Regierung werde
ie Verfaſſung und das Garantiegeſetz, welche die

Rechte und Pflichten des Staates und der Kirche be
ſtimmen, aufrechthalten; ſie ſuche nicht die Verſöh

Sie wiſſe

b
adrid, 9. Juni. Der Gouverneur der Sulu- Je

e

e

e

e



Halleſche Getreide und Producten-Börſe.

u e re I. ſ x rgebührper e V e m e anhen 4 i m feſtuttergerſte 117 Dnbgerſt
Chevaliergerſte 155--165 .4 W a

I W e 5 r 1000 Kilo SAngebot Rübſen 1000 u rpſen 1000 Kilo v
mon. feinſte über e Kümmel excl. SackKilo et ohne Notiz. Stärke incl. Faß v 100 etch

Ermittelte Freiſe des Sroßbandels r 100 Kilo Netto.

37 agchäftsten

Linſen ohnen ohnſamen ohneehe s atcejaggen, ohne Noth
Esparſette S Futtergrtitel2 13-14

.60 Weizen tat Mahzleime,be e a a 12,00
ohne ebot825/30 11 1 ritus 1000 Nier pro

Aen s 1 ei und Produktenberichte.

Getreide.
n 10. Juni. Weizen per 1000 Kilogr. loco r Terminee u igt 350 Tonnen, Kündigungkpreis 1 r er Loco 166--189lität bz., re r 7 tät 186 Mk. bz., gar er märkiſcherer dieſen r r h i 50-189-188,50 Mk.per n. ſt e k. bz., per Auguſt Sep tember Mk. bz., per

ptember Oktober 174--174,5 173 Mk. bz., per Oktober- November Mk. bz.,
ember- Dezember Mk. bz. eizen (neuer Uſance mit Ausſchluß vonper 1000 er loco Term ne geſchäftslos, 7 kündigt Tonnen,

7 Loco 165— 188 Mt. nach Qualität bz., Lieferungsn Rk, leſen Monat Mk. bz., per Reg uli Mk. bz., per
ver November Dezember Mk Roggen per4 loco u Termine flauer, eine 600 Zenner, h spreis126 i Loco 125--129 Mk. nach Oualität bz., rung J 13 Mk.

bez. inländiſcher mittel Mk. bz., guter Mk. bz., feiner Mk. bz., per dieſen
Monat k. bz., per Juni-Juli 126,5--126 Mk. bz., per Juli- Auguſt 127-126At: n per SByn uſt- September Mk. vz., per September Oktober 131,75 130,25

bz., per Oktober November Mk. bz. Gerſte per 1000 Kilogr. ſlau,Ffe und kleine 105--190 Mk. nach Qualität bz. Hafer per 1000 Kilogr. loco

eine Waare feſt, Termine ferner gewichen, gekündigt 150 Tonnen, Kündi gungsr 95,5 Mk. loco 94 132 Mk. nach Qualität bz. 217 qualitat 95pommer 7 mittel 109--112 Mk. bz., guter i4 v bz., feiner
124 Mt. ab Bahn dz., ſchleſiſcher M. t Fern t ine

Zt. bz., preußiſcher mittel Mk. bz., guter Mk. bz., feiner Mk. bz., hocheiner Mk. bz., ruſſiſcher 95—99 it. ab Kahn und frei Wagen bz., per dieſen
onat bz., per Juni- Juli 95,25 Mk. bz., per Juli Auguſt 95,75 bis95,25 Mk. bz., per AuguſtSeptember Mk. bz., per Sepiember- Oktober 100,5

bis o Mk. bz., per ober November Mk. bz., per November Dezember
bz.

Magdeburg, Juni. r. riedeberg.) Landweizen 176-182 Mk.,
Weißweizen gette e L 1 180 Mk., Rauhweizen 168bis Mk., Roggen '128 130 Mt., h. 150-i60 Mk., Landgerſte140 145 Sit., 108 i. firi80ea lau, 10. Juni. Weizen S per Funi Juli 124,00, per Juli-
Auguſt i. s per September- Oktober 132

Stettin, 10. Juni. Wei 3 TWhis, loco 175,00--183,00, per Funi Juli
184,00, per September Oktober Roggen ünderindert, loco 120,00 bist26, per Juni-Juli 124,00, Sorabre ober 130,

Köln, 10. Fei. m loco hieſiger 20,00, fremder 2 „öo, per Juli 19,40,

per November 18, S Waggt loco hieſiger 14,50, per Juli 13,05, per No
vember 13,60. Her locoar arg 10. Juni. Weizen loco ruhig, e iger loco 182,00 bis
186,00. 34 loco ru ig, mecklenburgiſcher loco n 00 bis 136,00, ruſſiſcherloco ru m V bis 100,00. Hafer und Gerſte ſtill

10. Juni. Weizen per Juni- Juli 9, 20 d. z 3 er per Herb8,26 So s '31 Br. Roggen per Juni- Juli 6, 68 6 Br. per Herb
6, z „67 Br. Hafer per JuniJuli 5, 76 d v per Herbſt 6,0
G SPeſt, id. Juni, Vorm. loco ruhig, per Herbſt 7,94 Gd., 7,96 Br.
c Hafer per Herbſt 5,69 Gd., 5,71 Br.Paris, 10. Jnni, Nachm. (Schlußbericht.) Weizen ruhig, per Juni 27,10,
per Juli 26 90, per Juli-Auguſt 26,50, per T “3ember 24,80. Roggen
ruhig, r r 15,75, per September- Dezember 14,80.10. Juni, Abends. Weizen feſt, per gini 27,25, per Juli 26,90,per Julie 26,50, per September- Dezember 24,8

Amſterdam, 10. Juni. Weizen auf Termine eriger, per November 226.

Roggen loco und auf Termine unverändert, per Oktober 123-124-123 122 bis
123, per NovemberAntwerpen, 10. Juni. (S Weizen ruhig.
verändert. Ha 7 unverändert. Gerſte ſlLondon, 10. Juni. Se arzt 32 Zufuhren ſeit letztem Mon

i i en 40800, re 100, Hafer 3 0 Ort. Sämmtliche Getreidearten
2 unfſten der Käufer. (Schlußbericht.) Weizen 40780, Gerſte 1140,a 8320 Ort. Sämmtliche Getreidearten ſehr träge zu Gunſten der Käufer,

etovnen feſt, ruhig.

Roggen un

London, uni. An der Ruſte ungeboten 18 Weizenladungen.
Liverpool, 10. Juni. Weiren 1 D. niedriger.

wo etersburg, io Juni. Weizen loco 13,90. Roggen loco 7,40. Hafer
er KRewPork, 9. Juni. Rother Winterweizen loco D. 98 C., per Juni

D. 97 C., per In D. 95 C., per September D. 91 C.
Kaffee.

Hamburg, 10. Juni. Kaffee r Kein Umſ et
avre, 10. Juni Vorm. 8 Uhr 30 Min. elegramm von Peimann,Ziege 4 Comp. Kaffee. New gert ſchließt mit 45-65 Points Baiſſe.

Havre, 10. Juni. Vorm. 10 Uhr 45 Min. Telegramm von Peimann,

Ziegler Comp.) Kaffee Good i Santos per Juni 117.50, ver Juli 119,00,
ver Auguſt ver a 1.25, per Oktober ver Rovember

Degenberver elenr.) Kaffee (Farr Rio) 221,ver JanewYort, '9. Juni.

Petroleum.

Berlin, 10. Juni. r (Rafſinirtes white) per100 mit Faß in Po Ctr. Termine ſtill. lCtr. Kündigungspreis e ver dieſen Monat
Juni Juli ver JuliA per 2 S r21.4. Ottober Rovemder 21.6 M. erber ezember 21.8 M.

Stettin, 10. J Loco 10Bremen, 10. Juni. alen Standard white loco 5.95 bez.
Ruhigbis Damburg, 10. Juni. Petroleum loes ſtill Standard white loco 6.00
Br., 5.90 Gd., pr. Aug. Dez. 6.25 Gd.

Autweryen, 10. Juni. (Tele a nirtes, Typez Br., pr. i 47 pr. ugn 15 Br. pr.
Re erf d. Juni. (Telegr.) Raffinirtes Petroleum 70 Abel Teſt

in New 6* Gr do. in u hia 6 Gd. Ro es Petroleum in Rew
Hork D. 57 C., do. Pipe line Certiſicats 63

Spiritus.
Berlin, 10. Juni. (Amtlich). Spiritus per 100 1 à 100 10,000 1

Termine unter Schwankungen behauptet. a 40 000 r Kündigungpreis 62 Loco mit Faß ver dieſen Monat, JuniJulir e bez. per uli Aug. 62.5— 62.8 61. 2 der Aug.
62,5--60,8 61. 9--6 1.8 bez., per wen er a 61.5ger i. ver Spiritus per 100 à 1 100

per

2 3 loco ohne Faw. 10. t g. etpirite für 10,000 1-5 loco ohne Faß
62.80 Die Aelte der Aufmann chaft.

Poſen, 10. Juni. Spiritus loco ohne 59. per Juni 60.00, perLa o. n per Auguſt 60.50. per September ö0 s ekündigt 1.
2ägfr? in, 10. Juni. Spiritus loco 60.00, per Juni-Juli 60.00, perAug. Shimte 59.50, Sept.Okt. 59.50.
Breslau. 10. Juni piritus per 100 1 100 ver Juni- Juli 61.50,per Augen. 62.00. ver Sept.Okt. 60.50.

Ham r 10. Juni. Syiritus matter, per Juni 27 Br.,
u r r per September- October 27 Br., Rov.Dez. 27 Br.4 0. Juni, nachm. (Telegr.) h ruhig per Juni i2. 75, verJuli 42.75, r 42.75, Sept. Dez. 41.00.

Oelſaaten. Dele. Fettwaaren
Berlin, 10. Juni. (Amtl.) Oelſaaten per 1000 S Gek. Winter.

aps Sommerraps M., Winterrübſen M., Sommerrübſen MRüböl ver 100 kg mit Faß. Termine höher. Gek. Ctr. Kündigungs
preis Loco mit Faß Loco ohne aß bez., per dieſ. Mon. TVrr
per Juni Juli per Jnli Auguſt uguſt- Sept.September rtoke 40.5 49.,7 bez. Otk Nov. rö. '9 bez. Leinöl per 100

loco M., LieferungStettin, 10. Juni. Rüböl unverändert, pr. Juni 52.00, Sept.Okt. 49.50.
Sreslau, 10. Juni. Rüböl loco M. per Juni 52.50, per Sept. Okt, 51.50.

z am nig, 10. Juni. Rüböl ſtill, loco 47.
Juni, nachm. (Telegr.) Rüböl behauptet, per Juni 55.00, Juli55. 25 per üüag, 55.75, per T 57.25.

New Juni. (Telegr.) chmalz (Wilcox) 7.25, do. Fairbankt7.15, do. Ro e t Brothers 7.25.

Hülſenfrüchte.
Berlin, 10. 277 (Pol.Präſ.) T a 377 en 20--30 M.

Speligpocnen 0 M., Linſen 30 per 1rlin, 10. Juni. (Amtl.) Mais per 1660 kg. Loco ind Termint
Gek. n dis ungspreis M. Loco 107--114 M. nach Oual., pei
dieſ. Mon. urchſchnittspreis M. per Juni-Juli per SeptemberOktober M. frbjer per 1000kg, Kochwaare 145--200 M. Futterwaare 108

bis 120 M. 859 Qualität.
Wien, 10. Juni. (Telegr.) Mais per MaiJuni 5,80 Gd., 5.85 Br., perJuli Aug. z s Gv. 5,89 Br.
New-York, 9. Juni. (Telegr.) Mais (New) 48.

r

Berlin, 10. Jnni, e e l Rr. O u. 1 per 100 Kg inkl.Sack. Niedriger. Gek. Sack. Kündigungspreis Mk., per dieſenMonat und per JuniJuli 17.70 17. 7 per Juli- Auguſt 17. o 17.75 bez.
per Aug. Sept. per September Oktober 1 tBerlin, 10. Juni. Rr. 80 6.00-24.00, Nr. 0 24.00
bis 21.50 bej. Feine Marken über x v Roggenmehl Nr. 0 u.
1 17.75--16.75 do. ſein Marken. Nr. 0 n. y 17.75 bez. Nr. 0 1,75M. höher als Nr. O u. l per 100 Kg Br. inti,

Paris, 10. Juni, nachw. (Telegr.) Mehl matt per Juni 58.25, Juli
58. 25 Juli Auguſt 57.80. per September- Dezember 54.80,

Rew-York, 9. Juni. (Telegr.) Mehl 3 D. 70 C.
Viehmärkte.

Berlin, 10. Juni. (Telegramm. Städtiſcher Centralviehhof.Es ſtanden zum Verkauf: 431 Rinder, 1019 Schweiue, 1095 Kälber und 68
ammel. Von den Rindern wurden ca. 50 Stück g ger Waare zu gleichen
reiſen wie am Montag umgeſe r Drr Schweine markt verliefnoch flauer als am
ntag und hinterließ eberſtand. Ia. Qualität fehlte, IIa. und IIIa. er

zielte kaum die letzten Preiſe. Auch der Kälberhandel war flau und er ſtt,
insbeſondere e mittlere und geringe Waare ſehr ſchwer verkanfen
48 Ag II. 7 Pfg. das Pfund Fleiſchgewicht. Hammel wurden nicht

ehandelt.geh Elberfeld, 8. Juni. 8 e waren 766 Stück Großvieh, 988 Schweine
710 Kälber und 1ös Schafe. ſen Ia. 54-55 Mk., IIa, 48--5 k.
Mk., Jungrieh 35—42 Mt., Schweine Ia. 16 47 Rk., a. 10 42 Mt. für
50 kg S zie Kälber Ia. 45—48 Pfg., IIa. 35-40 Pfg. Schafe 50

54 Pfg. für kg Schlachtgewicht.

Butter. Eier. Fleiſch.
erlin, 10. Juni. (Pol.-Präſ.) Rindfleiſch, von der Keule, 1.00--1.40 M.Santzie iſt 0.80 1.20 M., Schweinefleiſch 1.00 1.40 M., Kalbfleiſch 1.00 bi

1.50 M., Hammelſleiſch 0.80-1.30 M., Butter 1.80-—2.80 M. ver 1
60 Stück, 2.90-2.80 M.

RewYork, 9. Juni. (Telegr.) Speck S.
Stärke. Kartoffelmehl.

Berlin, 10. Juni. (Amtl.) r per 100 e brutto Sack Tun
Gekündigt Sack. Kündigungspreis ole M., färte J r

kin,

25 i 10 per

ver September Oktober d hbrutto Frl. Sack. Termine i Gekündigt Kind gungödrui
eo, per dieſen Monat zu T z r 00 Ri,

Septemder

Stroh. Heu.
Serlin, 10. Juni. (Pol.Präſ.) Richtſtroh M., Heu

per 100 Kg.
Kartoffeln.

Berlin, 10. Juni. (Pol.-Präſ.) Kartoffeln 3.75--5.50 M. per 100
Baumwolle und Wolle.

Stralſfund, 10. Juni. Wollmarkt. Die 3mph ca. 5700m waren en e ezahlt e 112 bis 125 ar e beſſere 127 dis
Der r war faſt z umt.Liverp Prut. legr.) An (Anfangsbericht). Nutzmaßlicher be 2 W et Tagesimport B.Liverpool, i0. Juni, Vorkittage 11 Uhr 55 in. Gcers. 3 z

wolle. Umſa 12000 B., davon für Spekulation und Exportkaner ſtetig, Surats feſt. Middl. amerikaniſche Lieferung: September 6, er
ber Oktober 52,, OkloberKovember 59 Rovember Dezember di Jannar
Februar s Alles Verkäuferpreiſe.

Metalle.
Am 10. Juni. Bancazinn 62.London, 9. Juni. Zinn 10 u di Kupfer 39 Lſtrl. Zink 16,

Lſtrl. Blei, Lſtrl. ſpan. 12*, Lſtrl. SilberbarrenGras gow, 10. Juni. Roheiſen. Mixed numbers warrants i ev. 19
New 331 7. Juni. Zinn, auſtral. Rr. 1, 22.85 C. Eifen, Kr.

Coltnes 22 Do l.

Verlag der Aktiengeſellſchaft Halliſche Zeitung
r n Redak z ſämmtlich zu HalleRichard Hamel für Politik, Feuilleton und den übrigenu ausſchließlich des Nachſtehen en; ger Ewald Schulte

für Lokales, Provinzielles und Theater; Louis Lehmann ſtden Handels-, nene und nſeratentbeil
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Inſerate.

Stiokereien auf Madapolau

bieten vollkommen Ersatz für Handstickerei
und sind wesentlich billiger als dieselben.

Wir empfehlen unsere grossartigen Sortimente
VFestons und Rinsätze

auf bestem Madapolam in vorzüglicher Ausführung
zu billigsten Fabrikpreisen.

A. Huth Co.
Stickerei-Hanufactur.

Familien Nachricht
Zurü r War Grabe h innigſt geliebten unver

eßlichen Rlse ſagen wir allen wande Freunden und
ekannten, welche ihren Sarg ſo reich mit Blumen Kronenv Kränzen ſchmückten und ſie zu ihrer ten Ruheſtätte be

Prig ſie n herzlichſten Dank. Jnsbeſondere ſagen wir
Paſtor Wächtler für r troſtreiche Grabrede,per Frau Niemeyer und der Schuljugend für die

liebevolle Begleitung und den Herren Collegen welche ſie
zu ihrer letzten Ruhe trugen. öge Gott einen Jeden vor
ähnlichem Schickſal bewahren. Otto Kersten und Frau.

zu Halle.

z Oeſterr. Staatsb. Mk. p. St. 5 371,600dz CharkowAzow gar. 5 101,606 alleſche Maſchinenfabr. 10 207,756r Börse V. 10. Iuni. do. Südbahn Mt. p. St. 1 148 500 Seohe Ruf Staateb. gar. 3 76,606 L. e iBerline F oßtprenß- eigbabn r v e 3 dere ſehr Gold, Silber und Papiergeld
Preußiſche und Deutſche Fonds. Pr. „20b3 elez-Woroneſch gar. eopoldshall, chem. Fabr. 5 109,605 Cours in Mark.ſche Reſchs Anlethe 106, I Le hl ſar. 3 r den re e en z 118/780do. n e Saalbahn 9 51, 7536 RjäſanKoslow gar. 4 deburger Straßenbahn 9 305,25bz6 Dollar per St.W conſol. Staais Anleihe 106,208 do. St.ppr. 3 106,80636 Ruff. Südweſtbahnen (gar.) 4 84,60b; äuſer re anrit. 41/2 189506 Ducaten per St.

U 99,90628 Warſchau Wiener k. p. St. r 299,0063 Transcaucaſiſche gar. 3 67,46bz G Staßfurt, chem. Fabrik 712 127,75 G mperial e per St.Preuß Staats Aul. v. 1868 4 147 ReimarGera 28,30b36 Warſchau Wiener II. i. Sudenburger Maſch.Fabr. 172,50b3 apoleonsd'or ver St. 16,16bz8do. von 1850, 52, 53, 62 z z r do. do. St.Pr. z 88,60b IV. V. VI. 5 1102,606 Zeitzer Maſchinenfabrit 16 236,60b36 FSovereigns z St.
do. Staats S x 31z 256 Werrabahn Aal 76,40b G Gotthardbahn IV. 5 108,20bz Engliſche Banknoten per r. 29, 34b;

u 115:00 e e r 730737 en er vd Deutſche e Prioritäts. Vant, Hvpotbeclen und Creditbank- en Veceten fur o es 5 n
märkiſche 31/2 99, 756 ctien. -*903m an Ken r 3i 32 i 6.: at, 39 Zinſen à 4 v. 1. 1. f enammen Reichsbank Bergwerks- und Hüttengeſellſchaften.

eaniia dent 3 g 2 99, al31/2 97,506 o. v.l r 87 do. v. e 500 Dividende 1885 Umrechnungs-Courſe:z o ein do. VIII. 4 1102, 50bz Berliner Handels Geſ. 5 18, 2obz6 Anhalter Kohlenwerke 172, 25bz Gp erſche 312 97 50b do. X. II02,50S Braunſchw. z Hvpoth. 93, 750 Bochum. Gußſtahl 683 1205663z 3 armſtädter B 6 1356. 40656 1 Fl. öſterr. 2 Mk. 100 F holländ. iJ 4 167308 Be o J un 167:780 un 9 162 3036 Conſolidirte Marie 612110,00B Mk. 1 Dollar 1 Mt. 25 Pf. 100 Kubelvoſehid, jene z 48608 4 nbglrer o 1 102 Deutſche Genofſenſch. Bank 63 t r v l 320 Mk. 100 Fres. 50 Mk. 1 Lſtr. 20 R

hre ne e e e e en nzlüa 298, önigs u. Laurahütteh 31297,696 verlin Hamburg. i. 4 102, 306 Effekten Maklerb. 560/0 E. Lanahanmner 24 61,00038 Leipziger Börse V. 10. IuniWeſtzreußiſche 31297, 40b; 9 e e peh, 4 102306 e 831358 Magdeburger 16 216,306S erlin-Potsdam-Magdeb. A. z St. r. B 15103,706 do. do. do. C. 4 1102,50b Leipziger Credit- Anſtalt 9 171,60b3 G tz e zen 103,70b BerlinStettin II. Ili. v 4 Mandennrzer Bankverein 6 108/506 87 h wo i 123,506 Pfa et deß z J Landv., Zf.
32 i 4 103 70bz n un „Freib. H 4 do. Pri rivatbank 5* r 116,75 d St. 15 118,00 G ſ. Vanr 103; K. 1 1102,30b Maklerbank. 5 98,66 z Pr. O Eredit. ver 1 102,7562 d. e 4 t z 1876 jos: z S Zetenedent ar 1 e Weſteregeln Alrali 8 158, 008z B Creditbr. des Saqhſ. Lindw.

4 e Boden redit /2 3Srounſchw. 20 re o. 95,256 d A' B. I 1o02, 406 do. Centralbodencredit. wWehs 1 157, „808in Mind. vent in i do. 1624008 10 So e. 85 134.-20 Wechſel r e hächſiſche Rente 3 90,90B Vagzth. verſt. isgs 02260 Rriäte z Ofpoth. Bank a 337 echfel. o, von 5

o. o. 02, Altenburg Zei 185 o„25 Se vent sie 112,606 enburg. Zeit 4 1185,99z P ändiſche a w W J. u g. 338 Se Bont An 100 182 3 gs, o30, AuſſigTepüt 1 2376,506

i i ente d itt b a 9 „00B xiettelg Siderrente i 66 206 Mag gudwigthe r. 1 er do. i s ſeeipzigtt Vant de t B.e u Niederſcht. Rirt. vr.-Ait. i. 4 158.566 m 35 AFzrr do. Diec.“Geſ. do. 51 90 4 101,756nes „Engl. vat r is7o t Wns Pr. Sir I. u. x Io2, 308 HypothekenCertiſicate. ver 180 45 ß R. dalen 5 105,506
1871 5 o7, ob III. 4 104, 25 G J. re „59Be D 00 S. W. 2, 83 85 Wo 4 126,75 63 157 dige Vothänſen Eſier 7 J r 9 101208 v 87 z Leipz. l hieht z d o 006
s 93. 30018 t .„Bt. Berli en Oe 20 op. u v 775 z 4 Ober b Hleſiſche a B. 99 808 Deutſche Hyp. B 377 r. 5 109,006 do. do. 160 Fl. 2 1 15955 z Zucerreſſaeri alle

e en Aul. ev 4 z3 z d 53. t n r 181-558 Div. 85/88 160 4 103,566z. r 5 z z I e los 30 G Go Wer Präm en an zu 164;966 Auffig Tevliher. Pr. Obl. A1/2 102, 903
do. Bram Anl. v. 1864 13 h 47* Gothacr Grunder., m o 00, 509 g Z. wahr z 72 5v r v 3 5072 ankdisconto in Se Sennger deBodentred. Pfandbr. 5 197,40b do. II. mee 0 31/2 96,258 a „20e ein a ne e hfobr. 121,89 G PragTurnauer do. 5 689,756do. Cent RheiniſchePfandbriefe 5 86 do. do. 1858, 60. 4 102,25 G Meining. Prämien 44. 398Rumän. Staats Rente 8 1106, 29 d. es ob 256 ren ba rüch. 110 I. Zhzrdam Sander el re vt.
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Beilage der Halliſchen Zeitung.
Deutſcher Reichstag.
39. Sitzung vom 10. Juni.

1 Uhr. Am Bundesrathstiſche: von Bötticher, Dr. Jacobi,
u. A.Sack Angegangen: Einführung der Gewerbeordnung in Elſaß-

gothringen; Geſetzentwurf für ElfaßLothringen, betr. die Anwen-
dung abgeänderter Reichsgeſetze auf landesgeſetzliche Angelegenheiten.Kinleuung zur Statiſtik zur Krankenverſicherung der Arbeiter ſeit

dem Jahre 1885.
Vor Eintritt in die Tagesordnung erhält das Wort der
Abg. Haſenclever (Soz.-Dem.): Den Mitgliedern des Hauſes

iſt vor einigen Tagen durch das Bureau ſeitens des nationalliberalen
Wahlcomités für die Wahl des Abg. Dr. Goetz ein Schriftſtück zu
egangen betreffs dieſer Wahl; in der kurzen Vorrede deſſelben
ind meine Partei, und nicht allein die geſammte Partei, ſondern
auch die hier anweſenden Mitglieder meiner Partei in einer ſcham-
loſen, niederträchtigen Weiſe angegriffen worden. (Unruhe.)

Präſident v. Wedell-Piesdorf: Jch kann Jhnen vor der
Tagesordnung das Wort nur geſtatten, um lediglich eine objektive
Herichtigung der Thatſachen, welche dort ausgeſprochen ſind, zu
eben, nicht aber eine Kritik. Jch muß Sie bitten, ſolche Aus

drücke z vermeiden, widrigenfalls ich Jhnen das Wort ent-
jehen muß.zeh Abg. Haſeneclever: Wenn ich mich nicht beleidigt gefühlt

hätte, würde ich überhaupt nicht vor der Tagesordnung das Wort
genommen haben.

Präſident v. Wedell-Piesdorf: Jch bitte Sie, ſich auf that-
ſächliche Bemerkungen zu beſchränken.

Abg. Haſenclever: Jn dem Schriftſtück findet ſich folgender
Satz: „Ganz abgeſehen davon, daß früher ſchon den ſozialdemokra-
ſchen Parteigenoſſen empfohlen worden iſt, das Ehrenwort zu
eben, um das Ehrenwort zu brechen, eine Unterſchrift zu geben,

um die Unterſchrift zu verleugnen, iſt neuerdings ſogar der Meineid
im Intereſſe der Partei durch das offizielle Parteiorgan als
durchaus nichts Ehreurühriges proklamirt worden.“ Weil
hier von einem offiziellen Jarteiorgan geſprochen wird
und weil wir Mitglieder der ſozial- demokratiſchen Fraktion des
Reichstags, als die offiziellen Vertreter der Partei, in erſter Linie
immer für daſſelbe verantwortlich gemacht werden und ſich dieſe
Bemerkung deshalb direkt auf mich und meine Freunde hier be
ſjeht, erkläre ich, daß ich dieſen Satz als eine verleumderiſche Be-
eidigung gegen meine Parteigenofſen betrachte, die ich ganz ent
chieden zurückweiſe, umſomehr als ſchon im vorigen Jahre die
fozial- demokratiſche Fraktion öffentlich in allen Blättern erklärt hat,
daß dieſes Organ nicht mehr mit ihr in Verbindung ſteht. Hier
iegt eine Verleumdung vor, ich weiſe ſie entſchieden zurück und
emerke, daß ich ein ſolches infames Schriftſtüuck nur mit Ver-

achtung betrachten kann.
Das Haus tritt darauf in die erſte Leſung des Geſetzentwurfs

für Elfaß-Lothringen betreffend die Ernenuung und Be-
ſoldung der Bürgermeiſter und Beigeordneten.

Unterſtaatsſekretär Back: Jn ElſaßLothringen iſt in der
franzöſiſchen Gemeindegeſetzgebung bei allen Wandlungen, welche
dieſelbe erfahren hat, doch ſtets der Grundſatz feſtgehalten worden,
daß die Regierung die Bürgermeiſter und Beigeordneten ernennt.
In den größeren Städten erfolgt die Ernennung durch das
Staatsoberhaupt, in den kleineren durch den Praäfekten,
an deſſen Stelle in ElſaßLothringen der Beazirksvorſteher
getreten iſt. Beſtimmend iſt wohl unzweifelhaft der
Umſtand geweſen, daß nach dem älteren Gemeinderecht
der Bürgermeiſter nicht blos die Gemeindeverwaltung führt, ſon-
dern auch als Staatsbeamter fungirt; er iſt nach der beſtehenden
Geſetzgebung in ſehr weit gehendem Maße Organ der allgemeinen
Landesverwaltung. Auch heute noch wird, wenn wir von den
Städten Straßburg, Metz und Mülhauſen abſehen, wo eine kaiſer-
liche Polizei funktionirt, die geſammte Polizei in erſter Juſtanz in
ſämmtlichen Gemeinden durch den Bürgermeiſter gehandhabt. Ein
Schwanken in der Geſetzgebung hat inſofern ſtattgefunden, als die
Regierung mehr oder minder bei der ihr obliegenden Er-
nennung in der Wahl der Perſon beſchränkt worden iſt.
Das Geſetz vom Jahre VIII, welches die erſte Gemeindeverfaſſung
enthält, hat weder dem Staatsoberhanpt noch dem Präfekten über-
haupt eine Schranke gezogen, ſondern es hat die Wahl der Per-
ſonen für das Bürgermeiſteramt vollſtändig ins freie Ermeſſen geſtellt.
Erſt ſpäter iſt namentlich durch das Geſetz von 1831 inſofern
der Regierung eine Schranke gezogen worden, daß ſie bei
der fraglichen Ernennung an die Mitglieder des Gemeinderathes
gebunden iſt. Dieſes Geſetz iſt jedoch wieder durch dasjenige vom
5. Juli 1855, welches die Grundlage der heutigen Gemeindever-
faſſung bildet, aufgehoben worden. Durch dieſes Geſetz iſt die Be
ſchränkung, welcher die Regierung unterworfen war, abgeändert
worden. Es iſt dieſes Geſetz in Kraft geweſen bis unmittelbar
vor Eintreten der deutſchen Herrſchaft. Das Geſetz vom 22. Juli
1870 hat die Beſchränkung der Regierung wiederher-
geſtellt, bei der Ernennung der Bürgermeiſter und Beigeord-
neten lediglich Mitglieder des Gemeinderathes in Betracht
u ziehen. Dieſe Beſtimmung hat, während die dentſche Herrſchaft
n ElſaßLothringen ſtattfindet, Schwierigkeiten hervorgernfen, und

es war nothwendig im Jahre 1872, wie die Motive näher dar-
legen, in einzelnen Gemeinden, um die Gemeindeverwaltung über-
haupt in ordnungsmäßigem Gang zu halten, ein Ausnahmegeſetz
zu ſchaffen, welches die Regierung ermächtigt, unter gewiſſen Vor-
ausſetzungen durch Kommiſſare nicht blos die Funktionen des
Bürgermeiſters ausüben zu laſſen, ſondern demſelben auch alle
Rechte und Pflichten eines Gemeinderathes zu übertragen.
Dieſes Geſetz iſt lediglich als Ausnahmegeſetz für die Uebergangs-
zeit geſchaffen worden und iſt auch in dieſem Sinne von der Regie-
rung ſtets gehandelt worden. Es iſt im Verhältniß zur Zahl der
Gemeinden nur in einer verſchwindend kleinen Anzahl von Gemein-
den überhaupt zur Ausübung gekommeu, es iſt vielmehr bis zur
heutigen Stunde die franzöſiſche Gemeindeverfaſſung in Kraft.
Man mag daraus vielleicht für die Regierung einen gewiſſen Vor
wurf herleiten, und es ſind ja unzweifelhafte Schädigungen mit
dieſem Zuſtand der Dinge verbunden; ſchon der Umſtand, daß das
Gebiet der hier in Frage ſtehenden Geſetzgebung lediglich
durch unveränderte aus der franzöſiſchen Zeit her beſtehende
Geſetze geregelt iſt, erweckt ja leicht bei dem gemeinen Mann die
Vorſtellung, als ob ſich in den ſtaatsrechtlichen Verhältniſſen des
Landes überhaupt nichts geändert hat. Auf der anderen Seite wird
man bei unbefangener Betrachtung der Regierung vielleicht auch
darin Recht geben daß ſie auf dieſem Wege das ledigliche
Experimentiren, welches ihr eigenes Anſehen nothwendig beein-
trächtigen müßte, zu vermeiden hat. Es war ja, wie es beiſpiels
weiſe in der preußiſchen Geſetzgebung beachtet iſt, provinziellen
Eigenthümlichkeiten Rechnung zu tragen. Das thun kann aber nur
jemand, der Land und Lente kennt, der aus langjährigen Beob-
achtungen den eigenthümlichen Verhältniſſen des Landes nahe ge-
treten iſt. Heute glaubt die Regierung die nothwendige Er-
fahrung zu beſitzen, um auf dieſem Gebiete einen entſcheidenden
Schritt nach vorwärts zu thun.

Es iſt bereits in den einleitenden Worten der Vorlage geſagt,
daß man beſtrebt iſt, unter Beſeitigung der maßgebenden fran-
zöſiſchen Geſetze, wenn auch unter Beibehaltung von mancherlei
Beſtimmungen derfelben, namentlich ſoweit die Gemeinvermögens-
verwaltung in Betracht kommt, ein einheitliches Gemeindever-
waltungsgeſetz zu erlaſſen. Selbſtverſtändlich kann bei
der Löſung dieſer Aufgabe nicht mit Ueberſtürzung vorgegaugen
werden und es wird auch bei aller Beſchleunigung der
Angelegenheit wohl eine geraume Zeit vergehen ehe dieſer
Geſetzentwurf alle geſetzgeberiſchen Stadien durchlaufen hat.

In einem Punkte glaubt deshalb die Landesverwaltung von Elſaß-
Lothringen heute bereits eine Aenderung herbeiführen zu ſollen,
nämlich in der Ernennung und Beſoldung der Bürgermeiſter und
Beigeordneten. Jn dieſer Beziehung will die Regierung, wie dies
in den Motiven näher dargelegt iſt, lediglich auf den Standpunkt
zurückgehen, der vor Eintritt der deutſchen Verwaltung Rechtens
im Lande geweſen iſt, einen Zuſtand, der, wie ich hier bemerken
darf, in weiten Kreiſen der Bevölkerung als ein durchaus befrie
digender und den Verhältniſſen entſprechender angeſehen und em
pfunden worden iſt.

Wie die Motive darlegen, erfolgt die Ernennung der Gemeinde-
räthe durch das allgemeine Stimmrecht. Man mag dahingeſtellt
ſein laſſen wie dieſes allgemeine Stimmrecht ſich bei politiſchen
Wahlen bewährt habe. Jch glaube, aus den elſaß-loth-
ringiſchen Verhältniſſen heraus ſagen zu dürfen daß es
ſich in Bezug auf die Gemeindewahlen bei den be-
ſtehenden Verhältniſſen jedenfalls nicht bewährt hat. (Hört!
hört!)) Es hat ganz unzweifelhaft diejenigen Bürgermeiſter, welche
in pflichtſchuldiger Erfülluug ihres Berufes gegenüber den Sonder-
intereſſen die allgemeinen Jntereſſen wahrgenommen und welche
ſich in das richtige Verhältniß zur Regierung geſetzt haben, in
hohem Maße gefährdet. Die Regierung iſt nach der Geſetzgebung
nicht in der Lage geweſen, wenn das allgemeine Stimmrecht gegen
den bisherigen Bürgermeiſter geſprochen hat, dieſen in Schutz zu nehmen
und das iſt grade die beachtenswerthe Seite des gegenwärtig vor-
liegenden Geſetzentwurfs, daß es demjenigen Bürgermeiſter, der
ſein Amt pflichtgemäß verwaltet und die richtige Stellung gegen-
über der Regierung findet, dieſen Schutz gewähren und ihm nicht
in der kurzen Spanne von 5 Jahren Zeit jedesmal dem allge-
meinen Skrutinium ausſetzen will. Auch iſt es ja ganz unzweifel-
haft ein Mangel, daß bei der fünfjährigen Erneuerung des
Mandats der Bürgermeiſter an eine eigentliche Kontinuität in der
Gemeindeverwaltung nicht gedacht werden kann. Was ſoll der
Gemeindevorſteher, namentlich einer größeren Stadt, der unzweifel-
haft eine lange Zeit brauchte, um ſich in die Verhältniſſe des Ge-
meindeweſens hineinzufinden, machen, wenn ihm nur 5 Jahre Zeit
gegeben ſind.

Wenn ſonach als erſter Grundſatz in dem vorliegenden Geſetz
entwurf feſtgehalten wird, daß die Schrauke, welche der Regierung
gegenwärtig bei der Ernennung der Bürgermeiſter geſteckt iſt, be
ſeitigt werden ſoll, wenn damit zugleich auf den früher im Lande
beſtehenden geſetzlichen Zuſtand zurückgegangen wird, ſo hebt der
8 2 ein anderes Prinzip auf, welches in der Gemeindegeſetzgebung
Geltung hat. Es iſt das das Prinzip der Unentgeltlichkeit der
Verwaltung. Die Regierung läßt ſich dabei weſentlich von dem
Geſichtspunkt leiten, daß wenigſtens in den größeren Städten all
mälig auch eine Ernennung von Berufsbürgermeiſtern bewirkt werden
muß. Jch glaube in dieſem hohen Haus, dem ſo viele in der Gemeinde-
Verwaltung und anderen Verwaltungen thätige Mitglieder an
gehören, kaum nöthig zu haben, näher darauf einzugehen, wie es
bei den mannigfachen Aufgaben, die die heutige Gemeindeverwaltung
ſtellt, kaum möglich iſt, daß ein ſolches Amt gewiſſermaßen als
nebenſächlich verwaltet wird. Es iſt dabei der Umſtand maßgebend
geweſen, daß befürchtet werden muß, daß bei Beibehaltung
des bisherigen Zuſtandes entweder die Gemeindeverwaltung
in einen Zuſtand der Stagnation geräth oder daß ſie
den unverantwortlichen Schreibern zur Laſt fällt. 8 2
geht deshalb lediglich daranf hinaus, der Regierung die Be-
ſtellung von Berufsbürgermeiſtern zu ermöglichen. Jm übrigen
liegen hier die Verhältniſſe nicht ſo, daß bisher das Prinzip der
Unentgeltlichkeit ſtreng durchgeführt wäre. Da das Geſetz zuläßt,
den Bürgermeiſtern Repräſfentationskoſten zu bewilligen, findet man
faſt in allen Budgets der Gemeinden des Landes Poſten
ausgeworfen, welche dazu beſtimmt ſind, dem Bürgermeiſter
eine Entſchädigung für ſeine Mühewaltung zu gewähren.
Jn der That alſo ſanktionirt der S 2 in der Faſſung, in der er
vorgeſchlagen iſt, das, was heute als thatfächlicher Zuſtand beſteht.
Die 88 3, 4 und 5 enthalten keine grundſätzlichen Beſtimmungen;
ſte ſind lediglich nothwendig als praktiſche Folgen der Beſtimmungen,
die in den 88 1 und 2 getroffen worden ſind. Bei der Anſtellung
der Berufsbürgermeiſter wird die Regierung genöthigt ſein, häufig
auf Beamtenkategorien zurückzugreifen, die nach dem Reichsbeamten-
gefetz nicht zur Verfügung geſtellt werden können. Es ſind deshalb
in dieſem Paragraphen Beſtimmungen getroffen, welche ſolchen
Beamten die Garantie dafür bieten, daß ſie in Bezug auf
ihre dem Staate gegenüber erworbenen Anſprüche nicht ſchlechter
geſtellt werden, als wenn ſie im Staatsdienſt verbleiben. Wenn
ich ſonach im Anſchluß an die Motive mit kurzen Worten verſucht
habe, die Geſichtspunkte hervorzuheben, von welchen aus der gegen-
wärtige Geſetzentwurf entſtanden iſt, ſo möchte ich nur noch einer
Meinung, die im Lande vielfach verbreitet worden iſt, entgegen-
treten. Wenn in franzöſiſchen Zeiten eine Aenderung in der Ge-
meindeverfaſſung erfolgte, ſo fand ſich regelmäßig eine
Uebergangsbeſtimmung welche nicht nur eine Erneuerung
der Gemeinderäthe, ſondern auch eine Erneuerung der ſämmt-
lichen Bürgermeiſter und Abgeordneten vorſchreibt. Nach Auf-
faſſung der Regierung iſt zu einer ſolchen Maßregel ein
Anlaß nicht vorhanden. Es würde dadurch in die Gemeinden eine
Beunruhigung gebracht werden, welche nach der Auffaffung der
Regierung, namentlich unter heutigen Umſtänden, zu vermeiden iſt.
Auf der andern Seite würde eine große Zahl von pflichttreuen
Bürgermeiſtern durch eine ſolche Maßregel verletzt. Es iſt alſo
nicht die Abſicht, etwa bei der Ausführung des Geſetzes mit der
ſofortigen Abberufung aller Bürgermeiſter und Beigeordneten vorzu-
gehen, ſondern das Geſetz ſoll nur da Anwendung finden, wo nach ein-
gehender Prüfung die Vorausſetzungen für daſſelbe gegeben ſind, wie ſie in
den Motiven dargelegt ſind. Meinerſeits kann ich nur bitten, daß
der hohe Reichstag dieſem Geſetze womöglich ſeine einſtimmige Zu-
ſtimmung ertheilen möge. Dafſelbe wird eine nothwendige Stärkung
des Einfluſſes der Landesregierung herbeiführen, es wird die Ge-
meindeverwaltung ſtärken, und es wird keine berechtigten Jntereſſen
verletzen. (Beifall).

Abg. Guerber (Elſ.): Durch das Geſetz ſoll in der Gemeinde-
verfaſſung eine ſehr tiefgehende und verhäugnißvolle Umwandlung
ſtattfinden. Bei der Verändernng, die man uns als allein felig-
machendes Mittel für die Ordnung im Reichslande anpreiſt und
uns aufoktroyiren will, wird es ſich der Mühe lohnen, zu fragen
Was will dieſes Geſetz, woher kommt es und wohin geht es?

Das Geſetz iſt eines der einſchneidendſten, welches bisher dem
Reichslande gegeben iſt. Es wird der Regierung damit ein
Kampfgeſetz in die Hand gegeben. Was wird die Folge ſein für
den Gemeindefrieden? Wenn dort ein fremder Bürgermeiſter von
der Oder oder von der Spree hinkommt, ſo kann er das Ver-
trauen der Gemeinde nicht finden. Die Gemeindekafſen werden
belaſtet durch die Beſtimmungen des Bezirkspräſidenten.
mit dieſem Geſetz hat die Regierung die Gewalt, in jedes kleine
Dorf einen Diktator in Geſtalt des Dorfſchulzen zu ſetzen, und
meiſt gerade den ſchlimmſten und ungeeignetſten. Jch finde für
dieſes Geſetz keine andere Erklärnng, als daß es die Strafe für
unſere Wahlen iſt. Und doch iſt die Regierung ſelbſt an dieſen
Schuld. Unſere Bevölkerung war ſehr friedlich, aber die Agitation
wurde ins Land durch die Regierung ſelber hineingetragen.
Kaum wagten es die Zeitungen, die Namen der Kandidaten
abzudrucken. Dagegen agitirten die Regierung und ihre Freunde
deſto mehr, und dies nahm ſeinen Anfang mit der bekannten Rede
des Staatsſekretärs im Landesausſchuß. Die Beamten agitirten
überall (Sehr richtig!) und brachten dadurch Unruhe in unſer Volk.
Auf jede Weiſe bemühte man ſich, der Regierung angenehme
Kandidaten durchzubringen, und gerade die hierzu angewandten
Mittel bewirkten das Gegentheil. Dazu kam der Brief des Kardinals
Jacobini und der Kriegslärur. Dieſer Jagcobiniſche Brief iſt gewiß

nicht zu der Proſtitution beſtimmt geweſen, zu der er gebrauchtBuede Von Seiten der Regierung iſt an die katholiſche Geiſtlich
keit eine Mahnung gerichtet worden, ſich der Agitation zu ent
halten. Jch möchte den Unterſtaatsſekretär für den Unterricht doch
bitten, auch ein Mal an die Gymnaſialdirektoren und Univerſitäts-
profeſſoren eine gleiche Mahnung zu richten. (Sehr wahr) Der
Kriegslärm ſodann wurde in einer maßloſen Weiſe
Es war gerade wie die „Mordthat von Pirmaſens,“ es fehlte nur
die Drehorgel, aber alle offiziöſen Blätter orgelten Tag für Tag,
und alle Berge des Wasgaus und alle Ufer des Rheins hallten
davon wider.

Es iſt unn eine bekannte Thatſache, daß unſer Wohlſtand ſich ſeit
Jahren verringert hat. Es findet bei uns mehr Geldabfluß als
Zufluß ſtatt, und das meiſte geht über den Rhein. Dazu kommen
die hohen Matrikularbeiträge und das hohe Landesbudget. Die
Verwaltung liegt meiſt nicht in den Händen von Einheimiſchen,
die nimmt man nur zu den untergeordneten Aemtern von Brief-
trägern und Flurſchützen. Und dabei kam man uns mit der
Forderung, für das Septennat zu ſtimmen. Die Regierung hat
bei den Wahlen mit uns ein Experiment gemacht, und da es
ſchlecht ausgefallen iſt, ſo giebt ſie dafür nicht ſich die Schuld,
ſondern uns.

Nun frage ich, wohin führt das Geſetz? Mir erſcheint es als
Strafgeſetz. Jch geſtehe, mir wäre es lieber geweſen, wenn man
uns überhaupt gleich das Wahlrecht zum Reichstag und Laudes-
ausſchuß genommen. Wveiter legt dieſes Geſetz den bereits über-
laſteten Gemeinden neue Koſten auf, und zwar ganz nach Belieben
der Regierung. Der Bürgermeiſter wird zur Kreatur des Staates.
Seien Sie überzeugt, dies Geſetz wird dazu führen, das Gemeinde-
leben zu vernichten, die Gemeinde wird in jedem ihr von der Re
gierung aufgedrungenen Bürgermeiſter einen Spion, einen Spitzel
erblicken. Man wird uns als Vertrauensmänner Leute aufdrängen,
zu denen wir kein Vertrauen haben können. Es iſt nicht gut, daß
man in dieſer Weiſe das Mißtrauen ſchürt durch ein Geſetz, welches
ich nur ein Ausnahmegeſetz nennen kann. Sorgen Sie durch Ab-
lehnung dieſes Geſetzes dafür, daß ElſaßLothringen kein Schand-
fleck für Deutſchland werde, wie Jrland für Enugland.

Abg. v. Cuny (nl.): Meine politiſchen Freunde theilen die
Anſicht des Vorredners nicht, daß durch dieſes Geſetz Elſaß-Loth-
ringen ein Jrland für Deutſchland werden wird. Wir ſind vielmehr
überzeugt, daß im nächſten Jahrhundert ElſaßLothringen ebenſo
deutſch geſinnt ſein wird wie irgend ein anderer Theil des
deutſchen Reiches. (Beifall.) Wir ſind auch feſt überzeugt,
daß das vorliegende Geſetz dieſe Entwickelung fördern
wird. Wir werden dieſes Geſetz alſo bewilligen. Der
Standpunkt, auf den wir uns bei der Ausübung der Landesgeſetz-
gebung von ElſaßLothringen in dieſer Frage ſtellen, iſt von dem
Vorredner nicht richtig angegeben worden. Die Bürgermeiſter, um
deren Ernennung und Beſoldung es ſich in dieſem Geſetz handelt,
ſind nicht lediglich als Organe und Vertrauensmänner der Ge
meinden anzuſehen, ſondern ſie ſind wie der Herr Staats-
ſekretär ganz ausdrücklich hervorgehoben hat, in weiterem
Maße Organe der allgemeinen Landesverwaltung, und
wir hier wollen, daß die allgemeine Landesverwaltung
in Elſaß Lothringen in deutſchem Sinne geführt werde.
Wir machen den Elſaß-Lothringern keinen Vorwurf daraus, wenn
ſie ſich nicht begeiſtern für das Land, mit dem ſie jetzt in Folge
eines Krieges verbunden ſind, welcher ja für dieſes Land viel
Trauer herbeigeführt hat; gerade viele ſeiner tapferen Söhne
bildeten den Kern der franzöſiſchen Armee und viele ſind ehrenvoll
im Kriege gefallen, und wenn dieſes Land nun um ſeine gefallenen
Söhne trauert, ſo iſt das nur menuſchlich und ſelbſt der deutſche
Starrſinn, der ſich darin zeigt, daß ſich das Land noch mit tauſend
Banden der Hinneigung mit Frankreich verbunden fühlt,
iſt eine ehrenhafte Eigenſchaft. Wir verlangen alſo
keine Begeiſterung von dieſer Geueration, die jetzt mit
Deutſchland wieder vereinigt iſt, aber in einer ſpäteren Generation
wird dieſe Begeiſterung vorhanden ſein. Auch meine engeren
Landsleute, die Rheinländer, ſind eine Zeit von Deutſchland ge
trennt geweſen. Auch damals war das Gefühl für Deutſchland am
Rhein vielfach geſchwächt; jetzt, nachdem zwei Generationen vergangen,
ſeitdem wir wieder mit Deutſchland verbunden ſind, iſt die Begeiſterung
im Rheinland für das deutſche Reich ebenſo ſtark wie anderswo.
So wird das ſpäter in ElſaßLothringen auch ſein. (Lebhafter Beifall.)
Wir verlangen alſo keine Begeiſternng, ſondern nur, daß die
ElſaßLothringer ſich auf den beſtehenden Rechtszuſtand ſtellen,
kraft deſſen ſie mit Deutſchland verbunden ſfind, kraft
deſſen auch die allgemeine Landesverwaltung ſowohl an der
Centralſtelle wie in jeder einzelnen Gemeinde in deutſchem Sinne
geführt werden muß. Dazu iſt es nothwendig, daß ſich die Landes-
regierung auf die Gemeindeorgane, auf die Bürgermeiſter, verlaſſen
kann; „und wir erwarten auch, daß die Landesverwaltung
von dieſen nicht im Stich gelaſſen wird. Es gab eine
Zeit, wo manche Klagen über die Organe der Landes-
verwaltung laut wurden. Dieſelben ſind aber in neuerer Zeit ver-
ſchwunden, und ich hoffe, daß ſie auch in Zukunft nicht wieder
kommen werden. Wenn jetzt die Regierung von Elſaß-Lothringen,
Kaiſer und Bundesrath dieſes Verlangen in Beziehung auf die
Auswahl der Gemeindeorgane an uns ſtellen, ſo ſind wir nicht in
der Lage, uns ablehnend zu verhalten, und zwar ſchaffen wir durch
dieſe Bewilligung keineswegs einen Ausnahmezuſtand. Es iſt nicht
richtig, daß dieſe Aenderung eine ſo tief einſchneidende iſt, wie be-
hauptet wird. Daß die Bürgermeiſter nicht aus dem Gemeinde-
rath genommen zu werden brauchen, iſt eine Einrichtung, welche in
einem großen Theile von Deutſchland und namentlich in Rheinland be-
ſteht. Dieſes Geſetz erweiſt ſich gerade als ſehr ſchonend, denn es ſtellt
nur wieder her, was geltendes Recht war, als die deutſchen Truppen
ElſaßLothringen beſetzten und die Thätigkeit der franzöſiſchen
Geſetzgebung aufhörte; da brauchte der Bürgermeiſter nicht aus
dem Gemeinderath gewählt zu werden, ſondern, wie in ganz Frank-
reich, beſtand die Beſtimmung von 1855, daß der Bürgermeiſter
nicht Mitglied des Gemeinderathes zu ſein brauche. Uebri-
gens iſt es ſehr fraglich, ob das Geſetz vom 22. Juli
1870, welches wir ändern wollen, überhaupt in ElſaßLothringen
Geltung erlangt hat. (Zwiſchenruf des Abg. Grad: Ja wohl!)
Gewiß, das iſt ſehr ſtreitig. Nach den franzöſiſchen Beſtimmungen
über das Jnkrafttreten eines neuen Geſetzes wäre dieſes Geſetz,
wenigſtens in einem Theile des Reichslandes, erſt in Kraft getreten,
als dies Gebiet von den Deutſchen bereits beſetzt
war, die franzöſiſche Staatsoberhoheit alſo mithin ein Ende hatte,
und neue franzöſiſche Geſetze nicht mehr in Kraft treten konnten.
Dieſe Frage, die damals, beſonders in Beziehung auf dieſes
Geſetz, aufgeworfen wurde, iſt thatſächlich von der elſaß-
lothringiſchen Regierung dahin beantwortet worden, daß
ſie ſich an die fragliche Beſtimmung gebunden erachte.
Jch werde deshalb auf dieſen Streit nicht weiter zurückkommen.
Nachdem 17 Jahre lang das Geſetz als ein giltiges angeſehen
worden iſt, würde ich ſelbſt nicht damit einverſtanden ſein, wenn
man jetzt nachträglich die Anſicht wieder als maßgebend aufſtellen
wollte, daß das Geſetz gar nicht gelte. Jch habe das nur erwähnen
wollen. Jch ſtelle mich jetzt auf den Standpunkt, daß dieſes Geſetz
als ein geltendes anzuſehen ſein ſolle. Aber ſelbſt wenn es Gel-
tung erlangt hat, ſo hat es doch zur franzöſiſchen Zeit von 1855
an nicht gegolten. Daraus folgt alſo ſchon, daß die Beſtimmung,
der Bürgermeiſter müſſe aus dem Gemeinderath genommen
werden keineswegs als eine ſo weſentliche anzuſehen iſt, wie
das der Vorredner hingeſtellt hat. Wenn von 1855 1870 die Ge-
meinden verwaltet worden ſind ohne dieſe Beſchränkung, daun ſieht
man daraus, daß die Beſchränkung die ihr zugeſchriebene Bedeu-
tung zu Guuſten der Gemeinden nicht hat. Oder wollen die Herren
aus ElſaßLothringen behaupten, daß von 1855 bis 1870 die Ge-



meindeverwaltung dort ſo im Argeu gelegen habe, daß die ſämmt
lichen Maires wie eiſerne Ruthen und omnipotente Dorſſchulzen
geweſen ſeien? Dann müſſen Sie uns ja für die Beſeitigung dieſer
n dankbar ſein.

Nun, m. H. ſoll dies ein Ausnahmegeſetz, ein Kampfgeſetz ſein.Diefes angebliche Kampfgeſetz ſtimmt n n. en
großen Theile Dentſchlands, meiner eigenen Heimath, der Rhein-
provinz gilt, überein. Soll denn die Beſtimmung, nach weicher
der Bürgermeiſter nicht aus dem Gemeinderath genommen zu
werden braucht, als eine Zuchtruthe für die Rheinlande angeſehen
werden Der Herr Vorredner hat nun bezüglich der Wahlen allesMögliche vorgebracht, was doch mit der Sache in ſehr entferntem
Zuſammenhang ſteht; er hat nur die Gelegenheit benutzen wollen,
um darüber zu ſprechen. Sind ferner die wirthſchaftlichen Noth-
ſtände in ElſaßLothringen irgendwie andere als diejenigen, die
täglich aus allen Gegenden des Reiches berichtet werden? Die
Klagen über die traurige Lage des Weizenbaus, den ſinkenden
Preis des Grundeigenthums, das find alles allgemeine Klagen.
Dieſer Nothſtand iſt allgemein in Enropa, z. B. in Oeſter
reich, in Ungarn und ganz beſonders in Frankreich. (Sehr
richtig Schon ſeit mehreren Jahren ſind deshalb auch
in Frankreich geſetzgeberiſche Maßregeln getroffen worden.
Genan dieſelben Klagen würden auch ohne den Krieg von 1870 indieſem Augenblick aus ElſaßLothringen wahrſcheinlich gekommen

ſein, wenn die elſaß-lothringiſchen Abgeordneten jetzt ſtatt im deut-
ſchen Reichstage in der franzöſiſchen Nationalverſammlung ſäßen.
Sehr richtig!) Das hat mit der Politik abſolut nichts zu thun.
Wenn der Abg. Guerber über die Höhe der Matrikularumlagen,
ſowie über das Jnuſtitut derfelben klagt, ſo entnehme ich daraus
mit Vergnügen, daß er mit zu denjenigen Parteien gehört, welche
die Finanzen auf eine andere, beſſere Grundlage zu ſtellen geſonnen
ſind. Wenn er über ein Uebel klagt, ſo wird er ſeine Unterſtützung
Denjenigen nicht verſagen, die ein Mittel zur Befeitigung des
Uebels gefunden zu haben glauben. Er klagt dann über die den
Gemeinden durch S 2 aufzuerlegenden Laſten. Er hat damit den
Gegenſatz zwiſchen Ehrenamt und Berufsamt berührt, der auch in
anderen Theilen des Reichs vielfach erörtert worden iſt. Aus
anderen Gegenden, wo man mit dem Ehrenamt im weiteſten Maße
Verſuche gemacht hat, kommen gerade Klagen über die dadurch ge-
ſchaffene Belaſtung. Wir haben uns im Rheinland auch für das
Edrenamt ausgeſprochen, aber wir haben dem Ehrenamt einen
Spielraum laſſen wollen und haben die Nothwendigkeit des be
ſoldeten Berufsamts auch nicht zu verkennen vermocht. Wir haben
eine Anordnung getroffen, die von der hier gewollten prinzipiell nichtabweicht. Es en ja auch hier nur im Einzelfalle, wo eine Noth-
wendigkeit des Berufsamts ſich heranusſtellt, die Regierung die Mittel
an die Hand erhalten, dieſem Bedürfniß zu entſprechen. Es hängt
dieſe Frage des Ehrenamts doch noch mit einer anderen Seite der
Frage zuſammen, die ich hier nicht ganz unberührt laſſen möchte.
So weſentlich das Jnuſtitut des Ehrenamtes auch iſt, ſo hat es
doch das Bedenken, daß die Bekleidung deſſelben einen gewiſſen
Wohlſtand vorausſetzt, daß alſo häufig nur eine verhältnißmäßig
kleine Anzahl von Perſonen vorhanden iſt, die in der Lage ſfind,
das Amt zu bekleiden. So wird das Amt unter Umſtänden ein
Privilegium der Reichen und ich weiß nicht, ob es in Elſaß-
Lothringen gerade gerathen iſt, eine ſolche Beſchränkung
in Bezug auf die Auswahl der Kandidaten eintreten zu laſſen.
Jch wiederhole: wenn der Kaiſer und wenn der Bundesrath von
der Befugniß, die ihnen offen ſteht, die Landesgeſetze im Wege der
Reichsgeſetzgebung zu regeln, Gebrauch machen und zu dieſem Be-
hufe an den Reichstag herantreten, ſo wird für meine politiſchen
Freunde der entſcheidende Geſichtspunkt immer der ſein, daß es ein
nationales Poſtulat iſt, in ElſaßLothringen die Landesregierung,
die Landesverwaltung mit denjenigen Mitteln auszuſtatten und ihr
diejenige Stärke zu geben, die erforderlich iſt, damit das Reichsland
gemäß den deutſch nationalen Jntereſſen verwaltet werde. Ju
dieſem Sinne werden wir auch für dieſes Geſetz ſtimmen. (Beifall.)

Abg. Frhr. v. Dietrich (Elſaß): Wie ſchon Unterſtaatsfekretär
Back gefagt hat, hat die Regierung von der Ermächtigung, eine
kommiſſariſche Gemeindeverwaltung einzurichten, alſo den Bürger-
meiſter außerhalb des Gemeinderaths zu wählen, nur in einer ver-
ſchwindend kleinen Zahl von Fällen Gebrauch gemacht, eigentlich
mur in Straßburg. Auch hier iſt die Regiernng wieder zu dem
früheren Zuſtand zurückgekehrt. Das zeigt am beſten, wie wenig
nothwendig das vorgelegte Geſetz iſt. Man beruft ſich auf die
Nothwendigkeit, den Bürgermeiſter dagegen zu ſchützen, daß er
nicht durch Nicht-Wiederwahl in den Gemeinderath ans ſeinem
Amte gebracht werde. Aber gerade in Straßburg, wo Herr Back
ſeine Beobachtungen gemacht hat, hat man, weil die Regierung
Herrn Back zum Bürgermeiſter zu machen wünſchte, dieſen in den
Gemeinderath gewählt. Allerdings bedarf die Verwaltung einer
großen Stadt größerer Arbeit und größerer Stetigkeit, aber man
wird dort von ſelbſt nicht von 5 zu 5 Jahren einen Wechſel vor-
nehmen. Das zeigt z. B. die Stadt Mülhauſen, wo gerade die
Regierung den langſährigen verdienten Bürgermeiſter ans dem
Amte gebracht hat. Man kann das vorliegende Geſetz alſo nur als
Rache für den Ausfall der Reichstagswahlen betrachten und es hat
in ganz ElſaßLothringen ein Gefühl der Beängſtigung und Be
klemmung hervorgerufen. Die öffentlichen Laſten ſind groß, in der
ländlichen Bevölkerung herrſcht vielfach Verarmung. Mit den letzten
Reichstagswahlen hat unfere Bevölkerung nun ſagen wollen: Wir
können nicht noch höhere Laſten tragen, eine Erhöhung der Militärlaſt

würde uns zu ſchwer bedrücken. Denn jeder junge Mann der
als Soldat eingezogen wird fehlt in der Wirthſchaft, er bedeutet
einen Verluſt von 500 Mk. Dazu kommt noch die Art, wie die
Wahlagitation betrieben wurde. Sagte man: „Ohne das Sep-
tennat giebt es Krieg,“ ſo ſagten dagegen die Elſaß-Lothringer:
„Der Krieg hängt nicht vom Septennat ab; iſt er uns als Strafe
veſtimmt, ſo wird er kommen, ſonſt nicht!“ Jn einer Wahlrede,
die mir vorliegt, werden die Elſaß-Lothringer gefragt ob ſie denn
etwa zu den Franzoſen, zu dieſen Lumpen 2c., wieder
gehören wollten? Jſt das eine Sprache, die man nach
I6 Jahren zu einem eroberten Lande ſpricht Frhr. v. Manteuffel
hat, als er in das Land kam, anerkannt, daß die jetzige Bevölke-
rung Sympathien für Frankreich haben dürfte; dafür dürfte man
hoffen, daß die Elſaß-Lothringer auch dereinſt aufrichtige und treue
Freunde Deutſchlands ſein würden. Lebte dieſer einſichtige Mann
noch, ſo wären wir nicht in dieſe Wirrniſſe geſtürzt worden. Jch
glaube nicht, daß es im Sinne der deutſchen Fürſten und Seiner
Majeſtät iſt, daß ein Volk ſo gepeinigt wird wie ElſaßLothringen
in den letzen Wochen, und daß jetzt wieder ein ſolcher
Racheakt ausgeübt werden ſoll. (Rufe: Zur Sache! Gegeurufe:
Das iſt zur Sache!) Jch ſpreche zur Sache, wenn ich dieſe Vorlage
als Gewaltmaßregel bezeichne. Auf jede Weiſe werden jetzt die
Elſaß-Lothringer von den Beamten mit kleinlichen Maßregeln ge-
quält, vom Oberförſter bis zum Schullehrer. Das ſind Dinge, die
eines großen Staates unwürdig ſind. Die Regierung muß ſich
vor allem die Achtung der Bevölkerung erwerben, ſie muß dieſe
mit Milde behandeln. Mit ſolchen Gewaltmaßregeln erreicht
man das Gegentheil von dem, was man erreichen will.
Jch bitte Sie, auch Jhrerſeits dieſe Vorlage als ſchlimme Gewalt-
maßregel zu betrachten. Gewaltmaßregeln können getroffen werden,
ſie gehören, auf dieſe Partei angewandt, die die Artikel gegen die
Regierung wenn ſie milde iſt, in die „NationalZeitung“
ſchickt; ſie gehören, angewandt auf die Partei ich weiß
nicht, beſteht ſie ans Profeſſoren, iſt ſie eine Militärpartei
oder was ſonſt, die immer Gewaltmaßregeln haben will.
Auch entgegen dem Statthalter Feldmarſchall Manteuffel wurden
dieſe Gewaltmaßregeln verlangt. Aber die Zukunft wird zeigen,
daß dieſe Partei im Lande keine Stellung hat, daß es nur ſchlechten
Erfolg hat, wenn der Stalthalter jeden Tag dem ausgeſetzt iſt,
von hier und von dort zu ſtrengen Maßregeln gedrängt zu werden.
Wenn der Statthalter zu ſolchen Maßregeln gedrängt wird, dann
wird er ſich nicht im Lande halten können, ſondern nur, wenn er
ſich die Liebe des Landes zu erwerben weiß. Die Germaniſation
um dieſes Wort angszuſprechen von ElſaßLothringen wird
vielleicht in 100 oder 200 Jahren erreicht werden, aber durch dieſe
Gewaltmaßregeln wird man ſie nicht erzielen.

Unterſtgatsſekretär v. Puttkamer: Jch muß zunächſt feier
liche Verwahrung einlegen gegen die Auffaſſung der Abgg. Guerber
und v. Dietrich, als ob dieſer Geſetzentwurf in irgend einem Zu-
ſammenhang mit den Reichstagswahlen ſteht. Beide Redner haben
das Geſetz kritiſirt als einen Akt der Rache und und der Strafe
für die Wahlen und als ein Ausnahmegeſetz. Ich bin um ſo mehr

über dieſe Auffaſſung erſtaunt, als die Herren ja wiſſen, daß derRechtszuſtand, den wir einzuführen beabſichtigeu, derjenige iſt, unter

dem ſie ununterbrochen in Frankreich gelebt haben. (Hört! hört!)
Der Abg. v. Cuny und mein Kollege haben bereits ausgeführt,
daß von 1852 bis 1870 die Ernennung der Bürgermeiſter ein Recht
der Regierung war. Zur Zeit der Julimonarchie war es allerdings
die Regel, daß die Bürgermeiſter aus den Kreiſen der Gemeinde-
räthe entnommen wurden. Die waren aber damals ganz anders
organiſirt. Von einer Wahl durch allgemeines direktes Stimmrecht
war damals nicht die Rede, und eine Maßregel die zur
Zeit der franzöſiſchen Julimonarchie möglich war, ſtellt ſich
in einem Augenblick ganz anders dar, wo der Kreis der
Perſonen, aus denen der Bürgermeiſter zu entnehmen iſt,
aus allgemeinem, direktem, geheimem Stimmrecht hervorgeht.
Jn Frankreich ſelbſt hat man denn auch die Unmöglichkeit dieſes
Rechtszuſtandes eingeſehen. Die Ernennung der Bürgermeiſter iſt
ſeit 1870 nicht weniger als viermal dort Gegenſtand ändernder
Geſetze geweſen und im Jahre 1874 kehrte die franzöſiſche Republik
einfach zu denjenigen Wegen zurück, die wir in dieſem Geſetz
entwurf Jhneu vorſchlagen. (Hört, hört Jetzt, wo in
der franzöſiſchen Republik die Richtungen mehr nach links
gehen, hat man allerdings dieſes Syſtem wieder verlaſſen. Aber
nach dieſen Mittheilungen werden die Mitglieder des Reichstags
zugeben müſſen, daß doch die Wiederherſtellung des alten traditio-
nellen Rechtes, desjenigen, unter dem die beiden Herren gelebt
und ſich ſehr wohl befunden haben, unmöglich als ein Akt der
Strafe aufgefaßt werden kann, als eine Gewaltmaßregel oder,
weiß Gott, was. (Sehr richtigh) Jch muß alſo gegen dieſe ganz
unrichtige Charakteriſirung des Vorgehens der kaiſerlichen Regie
rung in ElſaßLothringen feierliche Verwahrung einlegen.

Wenn das Geſetz einen gewiſſen entfernten Zuſammenhang
mit den Wahlen hat, ſo iſt es der: die Art und Weiſe, wie die
Wablen dort ſich vollzogen haben, das plötzliche Hervortreten einer
organiſirten Propaganda in franzöſiſcher Richtung hat die Aufmerk-
ſamkeit der Regierung allerdings hervorgerufen. Jch weiß vielleicht
davon mebr wie Sie, denn Jhnen ſtehen amtliche Quellen nicht
zur Verfügung Ich ſoge alſo: dieſes plötzliche Hervortreten einer
franzöſiſchen Strömung in ElſaßLothringen hat allerdings die
Aufmerkſamkeit der Regierung auf die Frage lenken müſſen, ob
nicht in den Einrichtungen dieſes Landes gewiſſe Lücken wären.
Da haben wir denn gefunden, daß in der beſtehenden Gemeinde
geſetzgebung von ElſaßLothringen einer von denjenigen Mängeln
liegt, gegen den eine Abbilfe dringend geboten iſt. Jm Großen
und Ganzen ſind ja die Bürgermeiſter dort zur Zeit als völlig
genügend gegenüber den Anforderungen ihres Amtes anzuſehen. Aber
nicht alle Bürgermeiſter haben ſowohl vor den Wahlen als anderweit die
genügende Zuverläſſigkeit und genügende Ergebenheit gegenüber Kaifer

und Reich gezeigt, wie wir ſie von Beamten, von Organen der
Staatsgewalt verlangen müſſen. Es hat immerhin in Folge der
Wablbewegung eine Revokation von Bürgermeiſtern in beſchräuktem
Umfange ſtattfinden müſſen, welche die Pflichten ihrer Stellung
außer Acht gelaſſen und welche direkt eine frauzöſiſche Haltung an
genommen haben. Jch will nur aus dem vorliegenden Material
einige Aeußerungen derart von einzelnen Bürgermeiſtern anführen.
Daraus werden auch Sie den Glauben gewinnen müſſen, Per-
ſonen der Art kann man nicht in derjenigen Stellung
laſſen, der ſo weite ſtaatliche Funktjionen anvertraut ſind,
wie es in den franzöſiſchen Gemeinden der Fall iſt.
So hat ein Bürgermeiſter geſagt: „Jch bin Franzoſe, ſo lange ich
lebe. Mein Leben kann man wir wohl nehmen, aber nicht mein
franzöſiſches Herz.“ Das iſt ein Gefühl, dem alle Achtung zu zollen
iſt, eine Erinnerung an die Vergaugenheit, wogegen ich gar nichts
habe, wenn ſie offen ausgeſprochen wird. Wenn aber ein Mann
mit dieſen Geſinnungen den Anſpruch erhebt, Organ der deutſchen
Staatsverwaltung zu ſein (Heiterkeit), ſo wird man ihn wohl in
dieſer Stellung nicht länger laſſen dürfen. Und wenn ein Anderer
von unſeren Soldaten ſagt: „Möchten doch deſertiren, ſo viele nur
wollen, damit ſie nicht bei den Preußen Hunger zu leiden brauchen ſo
darf auch der nicht länger in ſeiner Stellung verbleiben (ſehr
richtig er wird nicht zu demjenigen Vertrauen berufen werden
dürfen, welches ſchließlich alle Organe der Staatsverwaltung für
ſich in Anſpruch nehmen. Jch glaube deshalb, wenn Sie erwägen,
daß bei der Revokation derartiger Bürgermeiſter doch die Ver-
pflichtung beſteht, ihre Nachfolger wieder aus dem Gemeinderath zu
nehmen, daß ſolche Erwägungen dazu führen müſſen, daß man fragt:
„Kann man mit den beſtehenden Geſetzen auskommen?“ Es iſt ja
freilich richtig, daß ein Geſetz von 1872 beſteht, wonach man einen
außerordentlichen kommifſariſchen Verwalter beſtellen kann allein
die Natur der Dinge bringt es mit ſich, daß von dieſem Rechte
nur ausnahmsweiſe Gebrauch gemacht werden kann deshalb weil
man füglich die Gemeinden nicht mit den Opfern belaſten kanun,
welche die Entſendung eines außerordentlichen Kommiſſars ver-
urſacht. Deshalb jſt es in der That unbedingt nothwendig, zu
einer Reform der Gemeindegeſetzgebung zu ſchreiten.

Nun haben die beiden Herren ſich verbreitet über die Wahl-
bewegung und die von der Regierung in Folge deſſen getroffenen
Maßregeln. Jch kann natürlich auf den anekdotenhaften Theil,
mit dem ſie ihre Reden ausgeſchmückt haben, nicht eingehen. Aber
ich frage: Welche Maßregeln ſind denn getroffen worden, und find
dieſe nicht nothwendig geweſen? Jch habe bereits vorher bemerkt,
daß die Wahlen das Ueberraſchende für die Regierung und auch
im Aligemeinen gehabt haben, daß eine franzöſiſche Strömung
im Lande mit einer Offenheit und Stärke zu Tage trat, wie ſie
vorher nicht angenommen war. Demgegenüber mußte man dazu
übergehen, dieſen Einflüſſen, die von außen in das Land drangen,
Hemmniſffe zu bereiten und ſie thunlichſt von ElſaßLothringen ab-
zuhalten, um diernhige, gleichmäßige Entwickelung desLandes zu fördern.
Das, glaube ich, wird keinen Tadel finden, wenigſtens nicht bei
denjenigen, die eine ruhige, möglichſt innige Verbindung von
ElſaßLothringen mit den übrigen Theilen Dentſchlands wünſchen.
Was iſt denn geſchehen? Man hat die Zureiſe von Fremden aus
Frankreich ſchärferer Kontrolle unterworfen; man hat eine
Reihe von Perſonen, die das Gaſtrecht, welches ſie bei uns
genoſſen, mißbraucht haben, zur Einmiſchung in öffentliche
Verhältniſſe, des Landes verwieſen, man hat einige Vereine auf-
gelöſt, in denen franzöſiſche Beſtrebungen theils offenkundig her-
vortraten, theils ſich in der Weiſe geltend machten, daß verſucht
wurde, die Wunde, die naturgemäß die Losreißung Elſaß-Lothringens
von Frankreich erzeugt hat, offen zu halten. Das iſt im Großen und
Ganzen Alles, was gegenüber dieſen fremden Einflüſſen geſchehen iſt.
Daß unſere Polizeiorgane jetzt anders als vor den Wahlen, daß ſie
mit größerer Strenge und über ihre Pflicht hinaus vorgehen, davon,
muß ich ſagen, iſt nichts zur Kenntniß der Regierung gekommen.
Die Herren, welche hier heute ſich darüber beſchwert haben, wären
ja in der Lage geweſen, dieſe Beſchwerde zur Kenntniß der ſtaat-
lichen Organe zu bringen aber es iſt nichts derartiges geſchehen.
Jch glaube daher den Vorwurf zurückweiſen zu müſſen, daß von den
unteren Organen der Staatsverwaltung zur Zeit in Folge des
Gefühls des Haſſes gegenüber der Bevölkerung über das Maß
ihrer Pflicht hinausgegangen wird. Die Auffaſſung des Abg.
v. Dietrich, als ſei es beabſichtigt, nunmehr das ganze Land mit
deutſchen Beamten zu überſchwemmen, iſt mir nach dem einleitenden
Vortrage meines Kollegen doch in der That unerfindlich. Man will
nur innerhalb der Gemeinden freiere Hand haben. Und wie wichtig das
iſt nach der Natur der franzöſiſchen Wahlverfaſſung, dafür möchte
ich Jhnen einen Ausſpruch von Thiers auführen, welchen er in
der franzöſiſchen Nationalver ſammlung 1871 gethan hat. Er
erklärte, wenn man von ihm verlange, daß er im Lande die
Ordnung aufrecht erhalte, ſo müſſe man ihm auch die Mittel dazu
in die Hand geben, und das laſſe ſich nicht thun, wenn die
Bürgermeiſter nicht nach den Jntentionen der Regierung
handelten und ihr gegenüber zuverläſſig und ergeben ſeien.
Die franzöſiſche Geſetzgebung ſchreibt ſchon im Jahre 1789 vor, daß
die Bürgermeiſter nicht bloß, wie in Deutſchland kommunale Funk-
tionen haben, ſonderr vielmehr Organe der Staatsgewalt nicht
allein für die Handhabrng der Polizei, ſondern auch der Geſetze
im allgemeinen ſind. Davon iſt man in Frankreich noch niemals
zurückgekommen. Nun hätte ſich vielleicht für ElſaßLothringen eine
Trennung der Funktionen der Bürgermeiſter durchführen lafſſen,
allein man iſt von dieſem Gedanken zurückgekommen, weil man
ſich ſagte, daß Reibungen zwiſchen den beiden Organen der
Staats und Gemeindeverwaltung bei der Natur der dortizen
Geſetzgebung nicht zu vermeiden geweſen ſein würden. Man iſt
dabei geblieben, den Bürgermeiſter als Staats und Gemeinde

beamten beſtehen zu laſſen. Auch in Frankreich haben derartige
Erwägungen zur Folge gehabt, daß fortdauernd die Frage der Er.
nennung der Bürgermeiſter den Gegenſtand der Geſetzgebung bildet
Man hat aber ſtets, ſowohl zu den Zeiten der Monarchie wie der
Republik, Gewicht auf die Ernennung der Bürgermeiſter gelegt.
Das vorliegende Geſetz wird ja den Zweck nicht haben können, da
nun mit einem Male in den Gemeinden andere und beſſere Elemente
auftreten. Die Erwartung, der wir uns hingeben können, iſt nur
die, daß dieſe Maßregel in Verbindung mit anderen allmälig dazuführen wird diejenigen Bande ſeſtzurnüpfen die Elſaß
Lothringen nothwendig mit Deutſchland verknüpfen müſſen.
Jch glaube daß die Regierung mit Recht die Erwartung hegen
darf, daß ſie, wenn ſie an den deutſchen Reichstag appellirt, um
Vollmachten zu erlangen zum Zweck der Kräftigung des Bande
zwiſchen den Reichslanden und Altdeutſchland und nur in dem
Sinne dürfen dieſe Geſetze aufgefaßt werden in dieſem Hauſe
keine Fehlbitte thut. Es ſind dieſe Geſetze als unbedingte Noth-
wendigkeit zu erkennen, wenn die Regierung für die weitere Ent.
wicklung der Zuſtände verantwortlich zu machen iſt. (Beifall.)

Abg. Dr. Windthorſt (Centrum): Meine Freunde und i
ſind der Meinung, daß der durch den Krieg 1870 für Elſaß-
Lothringen herbeigeführte Zuſtand ein unabänderlicher iſt,
Wir ſind der Meinung, daß die Elſaß Lothringer nicht
genug daran gemahnt werden können, dies anzuerkennen.,
Es iſt dies ſowohl zu ihrem Heil wie dem ihres Landes
Denn man nährt ſonſt nur in Frankreich Gefühle der Revanche,
die dieſem zu Unheil gereichen. Darum bitte ich ſie, im Jntereſſe
ihrer ſelbſt, ihres alten und ihres neuen Vaterlandes ſich in die
Verhältniſſe zu ſchicken. Dann aber muß ich erklären, daß ich und
der größte Theil meiner Freunde die Regierungsmethode, welche
Herr von Manteuffel vertreten hat, für die richtige halte. Jch will
nicht jede einzige Maßregel dieſes großen Mannes abſolut ver-
treten, ſchon weil ich nicht jede einzelne kenne. (Große Heiterkeit
Aber wir wären viel weiter in Elſaß Lothringer,
wenn dieſer große Mann hätte frei ſchalten können. Aber
von oben wie von unten hat man ihm entgegengewirkt, und
namentlich von einer Clique von Profeſſoren in Straßburg, die
noch jetzt in gleicher Richtung unheilvoll wirkt. Jch verwerfe dieſe
Maßregel auf das entſchiedenſte und hoffe, daß auch die Mehrzahl
meiner Freunde das thun wird. Von zwei Elſaß-Lothringern, einem
ſogenannten Ultramontanen und einem Proteſtanten, iſt das gleiche
Urtheil über das Geſetz gefällt worden. Zu meinem Bedauern
haben ſich in letzter Zeit einige Elſaß Lothringer zu
verbrecheriſchen Handlungen verleiten laſſen, und eben darum
forderte ich ſie auf, beſſer den Verhältniſſen zu
fügen. Aber daß dies auch in den letzten Reichstagswahlen zum
Ausdruck gekommen ſei, muß ich beſtreiten; und was Herr von
Dietrich aus einem Wahlaufruf vorgeleſen hat, das muß ein Ver-
rückter geſchrieben haben. Jch ſtimme mit dem Staatsſekretär
von Puttkamer darin überein, daß nicht ein Mann, derſelbſt erklärt, franzöſiſche Geſinnungen zu daben, an der Spitze

der Gemeindeverwaltung ſtehen darf. Aber iſt es darum nöthig,
ein ſolches Geſetz zu ſchaffen Das kann nur der billigen, der auf dem
Boden der franzöſiſchen Anſchauungen, der Präfektenwirthſchaft ſteht,
während deutſches Prinzip die Autonomie iſt. Der Reichskanzler
hat einmal mit ſeinem ſtaatsmänniſchem Blick geſagt, man müſſe
ElſaßLothringen durch eine geſunde Autonomie gegenüber der
franzöſiſchen Präfekten wirthſchaft gewinnen. Jch bedauere, daß er
dann dieſes Geſetz hat unterſchreiben können, und daß er jetzt nicht
hier iſt. Jch halte eine geſunde, autonome Gemeindeverfaſſung für
einen Grundſtein eines geſunden Staatslebens. Hier aber
beabſichtigt man eine Revanchemaßregel, eine Regktion bis
vor die Zeit Manteuffels, während man doch die Möglichkeit hat,
durch die kommiſſariſche Verwaltung da einzuſchreiten, wo es nöthig
iſt. Man ſagt, das ſei ein Anfang zur Regelung der Gemeinde
verwaltung. Aber ſeit wann greift man ſo ein Stück aus dieſer
heraus? Das iſt franzöſiſche Art, nicht deutſche. Und was will
man thun? Man hebt das bischen Autonomie, das noch exiſtirt,
auf, und von Straßburg bis zum kleinſten Dorfe ſoll der Bürger
meiſter von der Regierung ernannt werden, und zwar nicht blos aus
Gemeindeeingeſeſſenen, ſondern ganz gleich, woher der Maun ſei.
Der Erfolg wird ſein, daß man eine Reihe Bürgermeiſter entfernen
wird, und daß man ihre Stelle mit deutſchen Civilanwärtern be
ſetzen wird. Ein neuer Einwandererſtrom wird ſich aus Altdeutſch-
land nach ElſaßLothringen ergießen, aber damit wird man nicht
die Bevölkerung gewinnen, ſondern ſie ſich immer mehr entfremden.
Dabei will man jetzt, wo, wie wir hören, die Laſten in Elſaß-
Lothringen kaum noch erträglich ſind, ſie durch dieſes Geſetz noch
erhöhen. Worauf die Regiernng hinaus will, ſagt ſie uns nicht.
Handelte es ſich blos um eine Erweiterung der kommiſſariſchen
Verwaltung, ſo könnte ich wohl beiſtimmen; aber einem derartigen
organiſchen Geſetz kann ich niemals meine Zuſtimmung geben. (Leb-
hafter Beifall im Centrum und bei den Elſaſſern.)

Abg. von Kardorff (Reichsp.): Die Erfahrung hat gezeigt,
daß man mit der früheren Milde den Elſaß-Lothringern gegenüber
nicht weiter kommt. Die Regierung würde daher ihre Pflicht ver-
letzen, wenn ſie nicht einen anderen Weg beſchritte. Es iſt weit
gekommen, wenn unter den Augen des Bürgermeiſters die Feuerwebr
Feſte feiert, bei denen nurfranzöſiſch geſprochen wird und nur franzöſiſche
Fahnen wehen. Dagegen mußeingeſchritten werden. Jch möchte auch den
Herren Elſaſſern empfehlen, hier einen beſcheideneren Ton auzuſchlagen,
kein anderes Parlament der Welt würde ſich die Art gefallen
laſſen, wie ſie hier auftreten. So lange die bisherigen Zuſtände
in ElſaßLothringen herrſchen, dürfen wir im Grenzlande nicht
ruhig zuſehen. Mögen die Elſaß Lothringer zeigen, daß ſie ohneHintergedanken ruhig ihren Geſchäften ochgchen daun werden wir

ihnen andere Gefetze gewähren können.
Abg. Simonis (Elſ.) kann in der Vorlage nur eine Revanche-

maßregel ſehen. Die behauptete franzöſiſche Propaganda in Elſaß-
Lothringen beſtreite er, und verlange Aufklärung darüber. Die Be
rufung auf die franzöſiſchen Geſetze ſtehe der Regierung ſchlecht an. Der
Regierung die in dieſem Geſetz geforderten Vollmachten geben, heiße
für den Reichstag nichts anderes als abdanken. Die Beamten, welche
mit den Gemeindeverhältniſſen vertraut ſeien, wolle man entfernen, und
dafür andere ſetzen, welche in der Gemeinde fremd ſeien. Die Re-
gierung follte doch etwas weniger auf ihre Beamten und etwas
mehr auf die Gemeinden hören; dieſe würden ſtets gern bereit ſein,
der Regierung geeignete und genehme Männer zu bezeichnen. Wie
man aus ſo kleinlichen Anläſſen die Rechte eines ganzen Volkes
aufheben wolle, das ſei nicht zu begreifen. Aus ſozialem und
ethiſchem Jntereſſe, im Jntereſſe der Gemeinden und des Landes
müßte das Geſetz abgelehnt werden.

Abg. Dr. Windthorft beantragt, die Vorlage einer Kom-
miſſion von 21 Mitgliedern zu überweiſen.
Abg. Schrader (Tdfr.) iſt bereit, die Regierung in ihren Be
ſtrebungen, ElſaßLothringen zu einem integrirenden Theil Veutſch
lands zu machen, zu unterſtützen, bezweifelt aber die Zweckmäßigkeit
des vorgeſchlagenen Geſetzes. Aus der weiteren Verhandlung werde
ſich erſt zu ergeben haben, ob dieſe eingreifende Maßregel genügend
motivirt ſei.

Die Diskuſſion wird geſchloſſen. Der Antrag auf Ueberweiſung
der Vorlage an eine Kommiſſion wird gegen die Stimmen des
Centrums, der Sozialdemokraten und eines Theils der Freiſinnigen
abgelehnt; die zweite Berathung der Vorlage wird daher im
Plenum ſtattfinden.

Nächſte Sitzung Sonnabend 10 Uhr (Reſt der heutigen
Tagesordnung und Geſetzentwurf betr. die unter Ausſchinß der
Oeffentlichkeit ſtattfindenden Gerichtsverhandlungen).

Schluß 5h Uhr.

Verlag der Aktiengeſellſchaft Halliſche Zeitung.
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